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FÖRDERERGEBNIS

 2011 2012  

 

 Bewilligungen Geförderte Bewilligte Mittel  Bewilligungen Geförderte Bewilligte Mittel

  Wohnungen in Mio. EUR  Wohnungen in Mio. EUR 

Wohnraumförderung 107 2.000 12,9 56 1.350 9,2

Modernisierung/Instandsetzung 107 2.000 12,9 56 1.350 9,2

Städtebauförderung 55 1.605 5,3 46 1.142 3,8

 Einzelmaßnahmen

 Stadtumbau Ost - Rückbau 55 1.605 5,3 46 1.142 3,8

Städtebauförderung 1) 151  0 91,4 131 0 94,2

dav.:  Gesamtmaßnahmen 111 - 61,5 74 - 53,4

 Stadtumbau Ost - Aufwertung 27  - 28,2 27 - 24,1

 Stadtumbau Ost - Rückbau 2) 12 - 0,9 23 - 4,0

 Nachhaltige Stadtent- 

 wicklung (EFRE) 1  - 0,8 7 - 12,7

Kofi nanzierungshilfen 0  0,0 1 - 0,5

Kommunaler Aufbaufonds

allgem. 39  -  38,6 25 - 20,6

KAF Schlaglochprogramm 73  12,6 0 - 0,0

Sportförderung 149  -  14,1 127 - 15,2

Denkmalpfl ege  62  5,7 36 - 2,7

Elektronische Verwaltung  5 - 1,6 6 - 1,0

 Bewilligungen Bewilligte Mittel in Mio. EUR Bewilligungen Bewilligte Mittel in Mio. EUR

Agrar-, Forst- und

Fischereiförderung 333  11,9 330 10,2

dav.:  Marktstrukturverbesserung 11  1,6 6 1,9

 Forstwirtschaft 208  4,5 202 3,0 

 

 Zusammenarbeit in Land- 

 und Ernährungswirtschaft 0 0,0 0 0,0

 Absatzförderung 77 0,4 89 0,5

 Fischerei und Fischwirtschaft 33  5,3 23 4,7

 Tierheime 4  0,1 10 0,1



FÖRDERERGEBNIS

 2011 2012  

 Bewilligungen Bewilligte Mittel in Mio. EUR Bewilligungen Bewilligte Mittel in Mio. EUR 

 

Wirtschaftsförderung 2.960 188,5 2.711 211,6

dav.: Gemeinschaftsaufgabe GRW 

 einschl. EPLR-Maßnahmen

 (Gewerbe und Infrastruktur) 235 139,4 258 179,1 

 Kleinräumige Infrastruktur 

 außerhalb der GRW  

 (EFRE- u. ELER-Kofi nanzierung)  4  0,4 9 9,3

 Hafeninfrastruktur 3  12,1 1 0,1

 LEADER 2  0,2 2 0,4 

 Existenzgründungs- und 

 Mittelstandsförderung

 (Mikrodarlehen, 

 Kleindarlehensprogramm, 

 GA-Zwischenfi nanzierung,

 GA-Ergänzungsfi nanzierung) 131 17,4 93 8,3

 Förderung von

 Ausbildungsplätzen 73  3,6 46 1,6

 Struktur- und 

 Arbeitsmarktentwicklung 87 5,4 82 5,0 

 Landesprogramme gewerbliche

 Wirtschaft (u. a. Messeteilnah-

 men, Bildungsschecks 3), 

 Netzwerke, Gründerstipendien) 2.379 4,3 2.175 3,4 

 Klimaschutz und 

 Gesundheitswirtschaft 38 5,2 39 4,3 

 Wirtschaftliche Filmförderung/

 Kinodigitalisierung 8  0,3 6 0,2

 Bewilligungen Bewilligungen in Mio. EUR Bewilligungen Bewilligungen in Mio. EUR

INTERREG IV A 21  36,1 3 3,9 

1) davon 23,21 Mio.  EUR Gemeindeanteil Städtebau
2) Zuwendungsbescheide an Kommunen, Untersetzung erfolgt durch Einzelmaßnahmen (3) in Form von Zustimmungsbescheiden
3) 1.027 Bildungsschecks für Existenzgründer werden durch die Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskammern 

bewilligt und durch das LFI ausgezahlt      
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1. Das Landesförderinstitut –
Dienstleister des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern

1.1 Das LFI – Kompetente Unter-
stützung für Ihre Vorhaben

Das Landesförderinstitut Mecklenburg-

Vorpommern (im Folgenden auch: LFI) 

ist Dienstleister der Landesregierung 

und Ansprechpartner für Bürger, 

Kommunen und Investoren. Für viele

Ministerien übernimmt das LFI die 

Beratung zu und die Bewilligung und 

Begleitung von verschiedenen Zuschuss- 

und Darlehensprogrammen. 

Mit dem Hauptsitz in Schwerin und den

Außenstellen in Rostock, Neubranden-

burg und Greifswald ist das LFI sowohl 

in der Landeshauptstadt als auch in 

den Regionen präsent. „Rund um die 

Uhr“ ist das LFI im Internet erreichbar –

unter www.lfi -mv.de – ist alles Wissens-

werte rund um die Förderung, Antrags-

formulare, Richtlinien sowie aktuelle 

Meldungen zu fi nden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

LFI stehen als Experten bei Informa-

tions- und Fachveranstaltungen zur Ver-

fügung. Mit Informationsständen und

thematischen Beiträgen wird die nicht

immer leicht zu erschließende Förder-

landschaft den Interessenten zugänglich

gemacht. 

Die Bearbeitung von Förderanträgen, 

die Erteilung von Bewilligungen, die

Ausfertigung von Bescheiden, die Belei-

hungsprüfungen, die Fördermittelaus-

zahlungen und der ordnungsgemäße

Abschluss der Förderfälle mit den obliga-

torischen Verwendungsnachweisprüfun-

gen bleiben weiter das Kerngeschäft des 

LFI. Die immer komplexer werdenden 

Vorschriften, verbunden mit knapper 

werdenden Fördermitteln, erfordern 

ein hohes Maß an Qualifi kation und 

Professionalität. Dass beides im LFI 

vorhanden ist, belegt die Übertragung 

weiterer Aufgaben durch die Ministerien

des Landes. 

Wie vielfältig die im Hause bearbeite-

ten Programme sind, stellen wir Ihnen 

auf den folgenden Seiten, zusammen 

mit den Förderergebnissen des Jahres 

2012, dar.

Organisation

Das Landesförderinstitut ist ein rechtlich 

unselbstständiger, aber organisatorisch

und wirtschaftlich selbstständiger Ge-

schäftsbereich der NORD/LB. Das LFI 

führt seine Aufgaben wettbewerbsneu-

tral durch. Dies wird durch getrennte 

Datenverarbeitungssysteme und orga-

nisatorische Regelungen gewährleistet. 

Gleichzeitig werden Synergieeffekte 

durch den Rückgriff auf Bereiche der 

Landesbank (u. a. Personal, Revision, 

Volkswirtschaft) erzielt.

Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit des 

LFI sind das Gesetz zur Übertragung 

hoheitlicher Aufgaben auf das Landes-

förderinstitut Mecklenburg-Vorpommern,

der Treuhandvertrag über das Landes-

förderinstitut sowie Verordnungen und 

Erlasse der Ministerien zur Übertragung 

der einzelnen Aufgaben.

06

DAS LANDESFÖRDERINSTITUT



Auf dieser Basis erteilt das LFI Bewilli-

gungen von Fördermitteln, erlässt Be-

scheide und trifft andere förderrechtliche

Entscheidungen im eigenen Namen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterzahl lag im Jahresdurch-

schnitt bei 254 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, verteilt auf den Hauptsitz 

Schwerin und die Außenstellen Rostock, 

Neubrandenburg, Greifswald und Han-

nover. Darüber hinaus waren im Be-

richtsjahr 11 Landesbedienstete tätig, 

die dem LFI zur Unterstützung bei der 

Erfüllung übertragener Förderaufgaben 

vom Land zugewiesen wurden.

Dank an die Partner

An dieser Stelle danken wir den Auftrag 

gebenden Ministerien, den Partnern in

der Wirtschaftsförderung und der Woh-

nungswirtschaft, den verschiedenen 

Ämtern und Behörden sowie den Kredit-

instituten für ihr entgegengebrachtes

Vertrauen und die gute Zusammenarbeit

im vergangenen Jahr.

1.2 Beratung zu Förderpro-
grammen

Die immer komplexer werdenden För-

derprogramme, Richtlinien und Rah-

men-bedingungen erfordern eine um-

fangreiche, fundierte Beratung. Diese 

wird im LFI in allen Förderbereichen für 

den Kunden kostenlos angeboten. Ob 

persönlich, am Telefon oder über die 

Beantwortung schriftlicher Anfragen 

– unsere Kunden können sicher sein, 

immer die aktuellsten Informationen zu 

erhalten. 

Für die Beratung zu den Wirtschaftsför-

derprogrammen steht ein spezialisiertes

Beraterteam bereit. Durch eine Erstbe-

ratung – telefonisch, persönlich oder

schriftlich – wird dem Kunden ein Über-

blick über mögliche Förderprogramme 

des Landes, des Bundes und der EU ge-

geben. In einer ersten Analyse des Pro-

jektes wird auf die notwendigen Schritte 

zur Antragstellung hingewiesen. Ins-

gesamt nutzen 1.354 Kunden im Jahr 

2012 diese Möglichkeit.

Den Schwerpunkt bilden die über 1.034

telefonischen Beratungen. Die persön-

lichen Beratungen am Hauptsitz in 

Schwerin wurden von 113 Kunden ge-

nutzt. Als zusätzliches Angebot nehmen

die Beraterinnen auch an den Beratungs-

sprechtagen zu Unternehmensfi nanzie-

rungen der Industrie- und Handelskam-

mern im Land teil. Dort werden Kunden 

gemeinsam mit der Bürgschaftsbank 

Mecklenburg-Vorpommern zu Förder-

und Finanzierungsfragen beraten. Im

Jahr 2012 wurden bei den Beratungs-

sprechtagen 125 Gespräche geführt.

Weitere 67 Kunden stellten ihr Anliegen

schriftlich oder per E-Mail dar. Auf 15

Veranstaltungen, u. a. auf der ExportTour

der Staatskanzlei, der Agentur für Arbeit,

der Unternehmerverbände und Existenz-

gründerinitiativen stand das Beratungs-

team für Referate und die Information 

von Kunden zur Verfügung. 
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1.3 Fördernahe Dienstleis-
tungen

Das LFI betreibt im Auftrag der EFRE-

Fondsverwaltung weiter die Datenbank 

efREporter. Für das Ministerium für 

Wirtschaft, Bau und Tourismus wurden 

aus dieser Datenbank die notwendigen 

Informationen vom LFI aufbereitet und 

zur Verfügung gestellt. 

Für die Förderperiode 2007 bis 2013 wur-

de das LFI bei dem überwiegenden Teil 

der EFRE-kofi nanzierten Maßnahmen 

mit den Vor-Ort-Kontrollen betraut. Im 

Jahr 2012 wurden 641 Vorhaben geprüft. 

In 89 % der geprüften Förderfälle konn-

te eine ordnungsgemäße Projektdurch-

führung festgestellt werden. In 9,5 % 

der geprüften Fälle gab es mittelschwe-

re Beanstandungen und lediglich bei 

1,5 % waren die Beanstandungen so 

gewichtig, dass seitens der bewilligen-

den Behörden sofortige Maßnahmen 

eingeleitet wurden. 

Die weit überwiegende Zahl der Bean-

standungen hatte jedoch keine fi nanzi-

ellen Auswirkungen, sondern beruhte 

in erster Linie auf unvollständigen An-

gaben, fehlenden Originalunterlagen 

sowie unzureichender Berücksichtigung 

von Skonto und Mehrwertsteuer. 

Des Weiteren wurden Vor-Ort-Prüfungen

für Maßnahmen durchgeführt, die aus 

dem Europäischen Sozialfonds (ESF) 

kofi nanziert und im LFI bewilligt wer-

den. Im Jahr 2012 wurden 96 Projekte

aus unterschiedlichen Fördermaßnah-

men vor Ort geprüft. 

1.4 Tätigkeiten im Rahmen des 
Informationsfreiheitsgesetzes 
(IFG M-V)

Das Gesetz zur Regelung des Zugangs

zu Informationen für das Land Meck-

lenburg-Vorpommern (Informations-

freiheitsgesetz – IFG M-V) sieht den 

Anspruch jeder natürlichen und juri-

stischen Person des Privatrechts vor, 

Zugang zu den bei einer Behörde vor-

handenen Informationen zu erhalten 

(§ 1 Absatz 2 IFG MV). Das LFI wurde 

von den Auftraggebenden Ressorts mit

der Durchführung aller Verfahren nach 

dem IFG M-V beauftragt, soweit es sich

um Anträge auf Informationen zu För-

derverfahren handelt.

Insbesondere bei Anträgen auf Infor-

mationszugang in Förderverfahren, in

denen als Antragsteller gewerbliche 

Unternehmen auftreten, sind besondere

Schutznormen zu prüfen. Nach § 8 IFG

M-V ist ein Antrag auf Informations-

erhalt u. a. abzulehnen, soweit durch 

die Übermittlung der Informationen 

ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 

oder eine sonstige wettbewerbsrelevan-

te Information, die ihrem Wesen nach 

einem Betriebsgeheimnis gleichkommt, 

offenbart wird und der Betroffene nicht 

eingewilligt hat.

Im Jahr 2012 wurden beim LFI 13 An-

träge auf Informationszugang gestellt.

7 Anträge betrafen die Wirtschaftsför-

derung. Hiervon waren betreffend die

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 6 

Verfahren anhängig, davon 1 Antrag
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zur Förderung wirtschaftsnaher Infra-

struktur und 5 zur Förderung der gewerb-

lichen Wirtschaft. Ein weiterer Antrag

bezog sich auf die Klimaschutzförde-

rung der Abteilung Landesprogramme/

Darlehen. Im Bereich Wohnungs- und

Städtebauförderung wurden 6 Informa-

tionsbegehren vorgetragen.

9 Anträgen wurde – zumindest teilweise

– stattgegeben. 3 Anträge wurden ab-

gelehnt. Gegen 3 Entscheidungen des

Landesförderinstituts wurden Wider-

sprüche eingelegt, von denen 2 bisher 

zurückgewiesen wurden.

Der gesetzlich als Anrufungsstelle vor-

gesehene Landesbeauftragte für den 

Datenschutz in der Funktion des Beauf-

tragten für Informationsfreiheit wurde 

in einem Auskunftsverfahren seitens 

eines Antragstellers eingeschaltet.
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2. Wohnraumförderung, Stadtum-
bau Ost und Städtebauförderung 

2.1 Landesprogramm Wohnraum-
förderung 2012

Mit seinem Wohnraumförderungspro-

gramm 2012 unterstützt das Land Meck-

lenburg-Vorpommern den Stadtumbau-

prozess in Städten und Gemeinden und

orientiert sich im Hinblick auf einen

effi zienten Fördermitteleinsatz an den

demographisch veränderten Rahmen-

bedingungen.

Ziele des Landesprogramms 2012 waren

die Verbesserung der qualitativen Wohn-

raumversorgung zu weiterhin sozial

verträglichen Mieten und Lasten. Im

Ergebnis soll die Attraktivität Mecklen-

burg-Vorpommerns als Wohn- und Wirt-

schaftsstandort verbessert werden.

Um die Zukunft der Innenstädte als

attraktive und lebenswerte Wohnstand-

orte zu sichern und zu erhalten, sieht

das Landesprogramm eine gezielte Mo-

dernisierungsförderung für innerstäd-

tische Wohngebäude vor. Familien mit 

Kindern werden durch Bereitstellung 

von Kinderzusatzdarlehen besonders 

unterstützt.

Einen besonderen Förderschwerpunkt 

stellt die weitere Anpassung des Woh-

nungsbestandes an die Belange der 

wachsenden Zahl älterer Menschen und

Menschen mit Behinderungen dar. Sie

benötigen Wohnungen, die durch eine

bedarfsgerechte Gestaltung und Ausstat-

tung selbst bestimmtes Wohnen ermög-

lichen. Dementsprechend beinhaltet

das Landesprogramm Förderangebote 

zum Barrieren reduzierenden und bar-

rierefreien Umbau von Wohnungen 

sowie zur Nachrüstung von Personen-

aufzügen. Des Weiteren stehen Förder-

mittel zur Schaffung von altengerechten 

Wohnungen mit Betreuungsangebot 

im Bestand bereit. In Verbindung mit 

ausgewogenen fl exiblen Betreuungs- 

und Pfl egedienstleistungen ermöglichen

diese barrierefrei zugeschnittenen Woh-

nungen Senioren die Aufrechterhaltung 

des eigenständigen Wohnens und der 

Fortsetzung der gewohnten Lebensweise 

auch im Alter. 

Wohnraummodernisierung und -instand-

setzung sind und bleiben zur erfolg-

reichen Umsetzung des Stadtumbau-

prozesses unverzichtbar. Die nach dem

notwendigen Rückbau verbleibenden

Wohnungsbestände sind zeitgemäß

und nachfragegerecht zu sanieren. Zur 

Gewährleistung einer „Verzahnung“ der

Wohnraumförderung mit den Zielen

des Stadtumbaus werden Wohnungs-

eigentümer vorzugsweise gefördert, die

sich aktiv am Stadtumbau durch Rück-

bau von Wohnungen beteiligen. Neben 

der allgemeinen Modernisierungs- und 

Instandsetzungsförderung wird auch 

der Dachneuaufbau nach partiellem 

Rückbau von Wohngebäuden und die 

anschließende Wiederherstellung von 

Außenanlagen sowie der nachträgliche 

Anbau oder Ersatz von Balkonen geför-

dert.

Für die Fortsetzung der Wohnraumför-

derung im Jahr 2012 hat das Ministe-

rium für Wirtschaft, Bau und Tourismus 
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Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 

11,5 Mio. Euro aus zweckgebundenen 

Kompensationsmitteln des Bundes zur 

Verfügung gestellt.

Zum Aufbau einer fi nanziellen Basis für

die Wohnraumförderung des Landes 

wurde mit dem Haushaltsbegleitgesetz 

zum Doppelhaushalt 2008/2009 ein

Sondervermögen „Wohnraumförderung“

eingerichtet.

Zuführungen zum Sondervermögen 

ergeben sich hauptsächlich aus den

zweckgebundenen Kompensationszahl-

ungen des Bundes (§3 Abs. 2 i. V. m. §4

Abs. 4 des Entfl echtungsgesetzes vom 

05.09. 2006) und aus den Rückfl üssen 

der Wohnraumförderung ab dem Pro-

grammjahr 2007, sodass die Zins- und

Tilgungsleistungen der ausgereichten

Förderdarlehen wieder dem Sonderver-

mögen zu fl ießen und erneut für Pro-

gramme der Wohnraumförderung in 

den Folgejahren eingesetzt werden 

können. Das Fondsvermögen beträgt 

zum Jahresende rund 43,2 Mio. Euro. 

Das Ministerium für Verkehr, Bau und 

Landesentwicklung Mecklenburg-Vor-

pommern (jetzt Ministerium für Wirt-

schaft, Bau und Tourismus Mecklen-

burg-Vorpommern) hat mit Erlass vom

21.10.2008 die treuhänderische Ver-

waltung des Sondervermögens an das 

Landesförderinstitut übertragen. Zu 

den Verwaltungsaufgaben zählen u. a. 

die Aufstellung und Abrechnung von 

Wirtschaftsplänen sowie die quartals-

weise Abrechnung der Rückfl üsse in 

das Sondervermögen gegenüber dem 

Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus Mecklenburg-Vorpommern.

Das Förderergebnis im Überblick

Aus Restmitteln des Programmjahres 

2011 und den Programmmitteln 2012

konnte das Landesförderinstitut Meck-

lenburg-Vorpommern im Rahmen der

Landeswohnraumförderung im Berichts-

jahr Zuwendungen von rund 9,2 Mio. 

Euro bewilligen.

Der Bestand an Wohnraumförderdar-

lehen des Landes, welcher vom LFI 

verwaltet wird, umfasst zum Ende des

Jahres 2012 einen Betrag von mehr als

1,52 Mrd. Euro. Durch das LFI wurden

im Jahr 2012 insgesamt Zins- und Til-

gungsleistungen der Darlehensnehmer 

von mehr als 102 Mio. Euro abgeführt.

Wohnraum-Förderberatung 
im LFI und vor Ort

Voraussetzung für die hohe Kunden-

zufriedenheit sind insbesondere die um-

fassenden Förderberatungen durch die 

Mitarbeiter des Landesförderinstituts.

Bereits bevor ein Antrag auf Fördermit-

tel das LFI erreicht, ergeben sich vielfäl-

tige Fragen für die potentiellen Kunden. 

In den täglichen Beratungsgesprächen 

am Sitz des LFI in Schwerin und in den

drei Außenstellen in Rostock, Neubran-

denburg und Greifswald unterstützen

die Mitarbeiter in Fragen der Finanzie-

rung / Kostenkalkulation und sind dem

Kunden behilfl ich, einen vollständigen

prüffähigen Förderantrag zu erstellen.

Gegenstand der Beratung sind u. a. auch

die Informationen über Kosteninten-

sität der Risiken im Hinblick auf die 
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wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der

Kunden. Einen breiten Raum nimmt 

die Kundenberatung zu Regelungen 

der Förderdurchführung – Mittelaus-

zahlung, Verwendungsnachweisfüh-

rung, Förderbindungen und -zweckbe-

stimmungen – ein.

Neben dem Beratungsangebot an den 

vier Standorten des LFI wird bei Bedarf 

auch Hilfestellung durch zusätzliche 

Außentermine geleistet, gleiches gilt 

für die mobilen Beraterteams des LFI in

den kreisfreien Städten und Kreisstädten.

Insgesamt erbrachten die Mitarbeiter 

im Jahr 2012 mehr als 18.200 Förder-

beratungen.

2.2 Modernisierung und 
Instandsetzung

Wie in den vergangenen Jahren bildete

die Förderung von allgemeinen Moder-

nisierungs- und Instandsetzungsmaß-

nahmen den Schwerpunkt.

Bedingt durch steigende Energiekosten 

waren bei der Sanierung von Wohnge-

bäuden Maßnahmen zur Energieeinspa-

rung (z. B. Dach-, Fassaden, Kellerdäm-

mung, Fenster-Heizungserneuerung) 

von hoher Bedeutung. Die umfassende

Sanierung von Wohnraum u. a. auch

durch die Veränderung der Wohnungs-

zuschnitte führt zu einer deutlichen 

Aufwertung. Schwerpunkt baulicher 

Maßnahmen in innerstädtischen Woh-

nungen bildeten umfassende Moderni-

sierungen in Verbindung mit Zuschnitts-

änderungen des Wohnraums an heutige

Raum-, Qualitäts- und Ausstattungs-

anforderungen. Neben den allgemei-

nen baulichen Modernisierungs- und

Instandsetzungsmaßnahmen sind die 

Schaffung von altengerechten Miet- oder

Genossenschaftswohnungen mit Betreu-

ungsangebot im Bestand, der barriere-

freie oder Barrieren reduzierende Umbau

und der Einbau von Personenaufzügen

von Miet- und Genossenschaftswoh-

nungen, die Wiederherstellung bzw. 

Neuanlage von Außenanlagen nach 

dem Abtragen einzelner Geschosse, der

Dachaufbau nach partiellem Rückbau 

und der nachträgliche Anbau oder Er-

satz von Balkonen förderfähig.
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 Bewilligte Geförderte
 Darlehen Wohnungen
 in Mio. EUR

Allgemeine Förderung * 5,41 988

Innenstadt* 0,49 29

Altengerechte Miet- und Genossenschaftswohnungen 1,52 49

Personenaufzüge 0,30 135

Barrierefreier oder Barrieren reduzierter Umbau* 1,45 149

Modernisierung/ Instandsetzung: Bewilligungsvolumen, geförderte Wohnungen 

*) Außenanlagen und Dachaufbau sind als Davon-Position in den Programmen allgemeine Förderung, Umbau 

barrierefrei und Innenstadt enthalten

MODERNISIERUNG UND 
INSTANDSETZUNG
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Förderprogramm Modernisierung  

Fördervorhaben:  Schwerin, August-Bebel-Str. 32

Es handelt sich um ein dreigeschossi-

ges, voll unterkellertes, in traditioneller

Bauweise um 1898 errichtetes Mehr-

familienwohnhaus. Das Gebäude ist 

ein Einzeldenkmal und befi ndet sich 

in der Schweriner Schelfstadt am nord-

östlichen Ufer des Pfaffenteiches.

Die Eigentümer Lars Prahler und Karen 

Bahlmann haben das Objekt 2009 er-

worben und eine Komplettsanierung 

des zum damaligen Zeitpunkt leer-

stehenden Gebäudes vorgenommen. 

Eingebunden in die Förderung waren 

Arbeiten an der Gebäudehülle (Dach, 

Fassade, Fenster und Balkon) sowie 

diverse Maßnahmen im Innenbereich 

(u. a. Elektro-, Heizungs- und Sanitär-

installation, Fliesenleger-, Maurer-, Putz-

und Malerarbeiten).

Nach der Sanierung befi nden sich 4 

Wohnungen im Förderobjekt.
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Es konnten mit einem Mittelvolumen von

rund 9,2 Mio. Euro 1.350 Wohnungen 

gefördert werden. 

Die Auszahlung der Darlehen erfolgt

gemäß Bewilligung in zwei Raten. Nach

Fertigstellung der Hälfte der Baumaß-

nahmen werden für Bewilligungen bis

zum 25. Juni vom zur Verfügung ge-

stellten Darlehen 30 Prozent und nach

Abschluss der Modernisierung und In-

standsetzung die restlichen 70 Prozent 

ausgezahlt. Bei Bewilligungen nach dem

o. g. Datum werden jeweils 50 Prozent

ausgezahlt. Damit entfallen weitgehend

kostenintensive Zwischenfi nanzierun-

gen. Zur Gewährleistung einer zügigen 

investiven Umsetzung der zugesagten 

Förderungen erfolgen unterjährig wie-

derholt Nachfragen zum Bautenstand 

beim Kunden.

2.3 Auszahlung, Bestandspfl ege 
und technische Prüfung für die 
Bereiche Wohnraumförderung 

Im Berichtsjahr wurden vom LFI für 

bewilligte Vorhaben rund 14,0 Mio. Euro 

ausgezahlt. Dafür waren rund 3.300 

Auszahlungsvorgänge erforderlich, in

deren Rahmen auch die Prüfung der

Auszahlungsvoraussetzungen/Belei-

hungsprüfungen durchgeführt wurden. 

Zum Ende des Berichtsjahres bestanden

Auszahlungsverpfl ichtungen in Höhe 

von rund 12,1 Mio. Euro aus bewilligten

Förderdarlehen, für die die Auszahlungs-

voraussetzungen seitens der Kunden 

noch nicht geschaffen waren.

Per 31.12.2012 hatte das Landesför-

derinstitut im Bereich der Wohnraum-

förderung rund 30.300 Konten im 

Bestand.

Die Konten umfassen Darlehenszu-

sagen aus einem Zeitraum von über 

20 Jahren mit unterschiedlichsten

Förderkonditionen je nach Förder-

programm und -jahrgang. Insofern 

werden an das Fachwissen der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter besondere 

Anforderungen gestellt, nicht nur 

im banktechnischen Bereich, sondern 

auch in der Komplexität der sich je 

nach Förderprogramm und -jahrgang

ergebenden unterschiedlichen Förder-

bestimmungen.

Neben Bewilligung und Auszahlung 

obliegt dem Landesförderinstitut als 

wesentlicher Arbeitsschwerpunkt auch 

die Pfl ege und Verwaltung des Bestands 

der Förderungsfälle aus früheren Jah-

ren. Zu den zentralen Aufgaben der 

Bestandspfl ege/Darlehensverwaltung 

zählen: 

Bonitätsprüfungen, Objektbewertungen, 

Beleihungswertermittlungen im Zusam-

menhang mit Risikoänderungen (z. B.

Schuldnerwechsel, Vermögensauseinan-

dersetzungen), Um-/Nachfi nanzierun-

gen, grundbuchliche Rangänderungen, 

Pfandfreigaben, Teil- bzw. Vollwiderrufe,

Restschuldaufgaben, Verwendungsnach-

weisprüfungen, Versicherungs- und

Grundbuchangelegenheiten, Rückzah-

lungen aufgrund rechtlicher Verpfl ich-

tungen, freiwillige vorzeitige Tilgungen 

sowie Stundungs und wirtschaftliche 

Sanierungsverfahren.
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Tätigkeiten Anzahl

 

Um-/ und Nachfi nanzierung 743 

Schuldnerwechsel  255 

Verwendungsnachweisprüfungen 108 

Versicherungsangelegenheiten 1.763 

Bonitäts- und Sanierungskonzeptprüfungen 237 

Erstellung von Grundbuchurkunden 1.279 

Rückzahlungsverfahren 1.402 

Teil- bzw. Vollwiderrufe 138 

Restschuldaufgaben/Zweckentfremdungszinsen 1.627 

Ausgewählte arbeitsintensive Tätigkeiten nach Bewilligung

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt mehr als 107.000 Geschäftsvorfälle bear-

beitet.

2.4 Landesbürgschaften

Im Auftrag des Landes Mecklenburg-

Vorpommern werden vom Landesför-

derinstitut neben Ausfallbürgschaften 

für nachstellige Kapitalmarktdarlehen 

auch Übergangsbürgschaften für erst-

rangige Kapitalmarktdarlehen über-

nommen bzw. verwaltet.  

Das Bürgschaftsobligo per 31.12.2012 

hat sich durch nicht mehr benötigte 

Bürgschaften auf rund 1,4 Mio. Euro 

reduziert.

2.5 Städtebauförderung 

Städtebauförderung in Mecklen-
burg-Vorpommern

Neben dem anhaltenden Bedarf nach 

Beseitigung städtebaulicher Missstän-

de stehen zunehmend soziale, wirt-

schaftliche und ökologische Ziele einer 

nachhaltigen Stadtentwicklung und 

Stadterneuerung im Vordergrund der 

Städtebauförderung in Mecklenburg-

Vorpommern. Auch in 2012 stellte die 

Städtebauförderung für das örtliche 

Baugewerbe und das Handwerk eine 

wichtige Auftragsquelle dar. Der Erhalt 

attraktiver und kulturell bedeutender 

Städte in Verbindung mit energetischer 

Erneuerung und Anpassung an den 

demographischen und strukturellen 

Wandel sind die Herausforderungen der 

Städtebauförderung in Mecklenburg-

Vorpommern. 

Das Programm „Stadtumbau Ost“ 

trägt nachhaltig zur Anpassung der 

Städte und Gemeinden des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern an den 

demographischen und strukturellen 

Wandel bei.

Der Rückbau leer stehender, dauerhaft 

nicht mehr benötigter Wohnungen führt

zu einer Stabilisierung der regionalen 

Wohnungsmärkte. 
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Ziel ist die Schaffung intakter Stadt-

strukturen und funktionierender Woh-

nungsmärkte durch Gebäuderückbau 

bzw. Rückbau einzelner Geschosse oder

Geschossabschnitte, um unter enger

Verzahnung mit der städtebaulichen

Wohnumfeldverbesserung zur Aufwer-

tung von Wohngebieten und zur Be-

seitigung städtebaulicher Missstände 

beizutragen. Die Entlastung von Leer-

standskosten für nicht mehr vermiet-

baren Wohnraum sowie die Erhöhung

des Wohnwertes verbleibender Wohnun-

gen durch bauliche Aufwertungsmaß-

nahmen sind positive wirtschaftliche

Aspekte für die Wohnungsunternehmen.

Mit einem Programmvolumen 2012 in

Höhe von 4,0 Mio. Euro, welches je zur

Hälfte von Bund und Land fi nanziert 

wird, konnten im Jahr 2012 für 23 Ge-

meinden Zuwendungsbescheide zur 

jeweiligen Gesamtmaßnahme erteilt 

werden. 

Das LFI hat für den Rückbau von 1.142 

Wohnungen an 46 Einzelvorhaben mit 

Mitteln aus den Programmjahren 2005 

bis 2012 Zustimmungsbescheide über 

rund 3,8 Mio. Euro erteilt. 

Der Programmteil „Aufwertung“ kommt

vor Allem Innenstädten und Plattenbau-

gebieten zu Gute. Ziel der „Integrierten 

Stadtentwicklungskonzepte“ ist die 

Stärkung zukunftsweisender und nach-

haltiger städtischer Quartiere.

Im Berichtsjahr wurden im Programm-

teil Aufwertung 25 Zuwendungsbeschei-

de mit einem Volumen von insgesamt 

23,5 Mio. Euro sowie zwei Bescheide mit 

einem Zuschussvolumen von 0,6 Mio. 

Euro im Programmteil Rückführung 

städtischer Infrastruktur erteilt.

Das Programm zur Förderung des 

„Städtebaulichen Denkmalschutzes“ 

dient dem Erhalt historischer Stadt-

kerne und Stadtquartiere. 

Der städtebaulichen Entwicklung 

weiterer Städte wird insbesondere im 

„Allgemeinen Programm“ Rechnung 

getragen.

Das Bund-Länder-Programm „Aktive 

Stadt- und Ortsteilzentren“ stärkt die 

Innenentwicklung in Städten und Ge-

meinden.

Die Mittel aus dem „Landeseigenen 

Programm“ stehen insbesondere für 

Vorhaben zur Verfügung, die von den 

Bund-Länder-Programmen nicht oder 

nicht hinreichend für eine Förderung 

der städtischen Infrastruktur erfasst 

werden. 

Integrierte Handlungskonzepte bilden

die Grundlage zur Förderung der ge-

zielten Stabilisierung von sozialen Pro-

blemgebieten in kreisfreien Städten 

im Rahmen des Programms „Soziale 

Stadt“. 

Das Programm „Kleinere Städte und 

Gemeinden“ unterstützt gezielt kleine-

re Städte und Orte in ländlichen und 

dünn besiedelten Gebieten und trägt 

zur Sicherung und Stärkung der öffent-

lichen Daseinsvorsorge bei.
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Förderergebnis im Überblick

Das LFI hat im Berichtsjahr im Rahmen

der Städtebauförderung bzw. für Inves-

titionen nachhaltiger Stadtentwicklung 

mehr als 2.600 förderrechtliche Prü-

fungen abgeschlossen. Mit der Bearbei-

tung von rund 1.100 Anträgen konnten

72,6 Mio. Euro ausgezahlt werden. Ins-

gesamt wurden rund 11.000 Geschäfts-

vorfälle bearbeitet. 

Städtebauliche Gesamtmaßnahme

Gegenstand der Förderung ist die städ-

tebauliche Gesamtmaßnahme, die dem

besonderen Städtebaurecht nach dem

Baugesetzbuch unterliegt. Es bedarf ei-

nes von der Gemeinde förmlich festge-

legten Gebietes. Die Gesamtmaßnahme 

ist ein komplexes Gebiet, in dem sowohl

städtebauliche Planungen und Konzep-

te als auch sich daraus entwickelnde 

bauliche Maßnahmen durchgeführt 

werden. Das LFI erteilte im Jahr 2012 

insgesamt 124 Zuwendungsbescheide 

mit einem Bewilligungsvolumen von 

81,46 Mio. Euro, die sich auf folgende 

Programme verteilen (Tabelle unten).

Darüber hinaus wurden im Geschäfts-

jahr 104 Änderungsbescheide erteilt 

und Finanzhilfen von Bund und Land 

in Höhe von 65,27 Mio. Euro ausge-

zahlt.

Im Rahmen des Programms „Kommu-

naler Investitionsfonds“ wurde für ein

Vorhaben im Rahmen der Städtebauför-

derung Kofi nanzierungsmittel in Höhe 

von 0,497 Mio. Euro bewilligt.

Programm Finanzhilfen

 (in Mio. EUR) 

 

Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 7,01

Allgemeines Programm 11,67

Landeseigenes Programm 11,26

Städtebaulicher Denkmalschutz 18,31

Stadtumbau Ost 28,04

Soziale Stadt 2,61

Kleinere Städte und Gemeinden 2,56 

Programme und Programmvolumen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme
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Aktionsprogramm  „Historische Haustüren“
Ziel des Aktionsprogramms „Histori-

sche Haustüren“ in Stralsund ist die 

Bewahrung wichtiger Details des Stadt-

denkmals Stralsund und die Pfl ege des 

Stadtbildes. 

Gleichzeitig soll das öffentliche Bewusst-

sein gestärkt werden für die Bauteile,

die bei kleinen privaten Instandset-

zungsmaßnahmen besonders gefähr-

det sind.

Das Interesse an dem Erhalt der histori-

schen Haustüren führte zu zahlreichen

Anträgen auf Einsatz von Städtebau-

fördermitteln. Davon konnten 45 Ob-

jekte berücksichtigt werden.

Badenstr. 12

Böttcherstr. 6

Frankenstr. 6
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Das Programm wurde in enger Zu-

sammenarbeit mit der Denkmalpfl ege, 

mit Restauratoren, mit Handwerkern 

und mit den Hauseigentümern durch-

geführt.

Aufgrund der Gliederung und des Auf-

baus der Türen und Tore der Innen-

stadt gestaltete sich die Sanierung 

häufi g sehr aufwendig. Teilweise wur-

den durch bunte Bemalung Akzente 

gesetzt.

Durch die gezielte Sanierung der histo-

rischen Haustüren konnte ein entschei-

dender Beitrag zur Aufwertung des 

Stadtbildes der Hansestadt Stralsund 

geleistet werden. 

Mühlenstr. 35

Papenstr. 8

Papenstr. 9
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Städtebauliche Einzelmaßnahmen

Eine städtebauliche Gesamtmaßnahme 

setzt sich aus zahlreichen unterschied-

lichen städtebaulichen Einzelmaßnah-

men, insbesondere baulichen Maß-

nahmen zusammen. Der Einsatz von

Städtebauförderungsmitteln für Bau-

maßnahmen bedarf in bestimmten 

Fällen der Zustimmung des LFI vor 

Baubeginn, immer aber der Prüfung 

der Einzelverwendungsnachweise nach 

Abschluss der Baumaßnahme.

Nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss

über die im Jahr 2012 erteilten Zustim-

mungsbescheide für Einzelmaßnahmen

sowie über die Anzahl geprüfter und

beschiedener Einzelverwendungsnach-

weise (Tabelle unten).

Energetische Erneuerung 
der sozialen Infrastruktur 
(Investitionspakt)

Im Berichtsjahr wurden aus dem Pro-

gramm Investitionspakt 2008 Finanz-

hilfen in Höhe von 0,57 Mio. Euro und 

aus dem Programm Investitionspakt 

2009 Finanzhilfen in Höhe von 2,61 Mio.

Euro ausgezahlt. Die Kofi nanzierungs-

hilfen wurden in den Vorjahren bereits 

vollständig ausgezahlt.

Im Berichtsjahr wurden im Rahmen 

des Programms Investitionspakt 2008

zehn und im Programm Investitions-

pakt 2009 drei Verwendungsnachweis-

prüfungen abgeschlossen.

Zukunftsinvestitionsprogramm 
(ZIP)

Die Programmmittel und die Kofi nan-

zierungshilfen wurden in den Vorjahren

vollständig ausgezahlt. Im Berichtsjahr

wurde die letzte Verwendungsnachweis-

prüfung abgeschlossen.

Art der Einzelmaßnahme Anzahl  Anzahl 
 Zustimmungsbescheide geprüfte Einzelver-
  wendungsnachweise
  

Erschließungsmaßnahmen - 76

Modernisierung/Instandsetzung 

von Gebäuden einschließlich

Lückenschließung 53 476

Wohnumfeldverbesserung - 40

Soziale Stadt - 15

Summe 53 607



Dorfkirchenprogramm

Das Programm wurde durch 20 Zuwen-

dungsbescheide mit einem Volumen von

1,0 Mio. Euro bereits in 2009 vollstän-

dig belegt. Es wurden im Berichtsjahr 

9 Verwendungsnachweisprüfungen und 

damit das Programm abgeschlossen.

EFRE-Mittel zur Förderung der 
nachhaltigen Stadtentwicklung

Zur Förderung der nachhaltigen Stadt-

entwicklung in der 4. Strukturfonds-

periode (2007-2013) aus dem „Europäi-

schen Fonds für Regionale Entwicklung“ 

(EFRE) wurden 7 Förderanträge in Höhe 

von insgesamt 12,7 Mio. Euro beschie-

den. Ausgezahlt wurden EFRE-Mittel 

für zwei in den Vorberichtsjahren be-

schiedene Vorhaben in Höhe von rund

0,93 Mio. Euro. Es wurden im Berichts-

jahr 3 Verwendungsnachweisprüfungen 

abgeschlossen.

Investitionsprogramm nationale 
UNESCO-Welterbestätten 

Den Hansestädten Wismar und Stral-

sund wurden im Rahmen der Gesamt-

maßnahmen ihrer Welterbestätten in 

den Vorjahren Landesmittel in Höhe 

von 12,25 Mio. Euro bewilligt. Davon 

wurden im Berichtsjahr 3,08 Mio. Euro 

ausgezahlt.

Verwendungsnachweisprüfung

Durch die Gemeinden wird jährlich für

jede Gesamtmaßnahme eine Zwischen-

abrechnung und nach Abschluss einer

Gesamtmaßnahme eine Schlussabrech-

nung erstellt.

Nach umfangreichen Sachverhaltsklä-

rungen mit den Sanierungsträgern und

ministeriellen Grundsatzentscheidungen

wurden im Jahr 2012 förderrechtliche

Entscheidungen zu 194 Zwischen- und 

Schlussabrechnungen getroffen. 

Weitere 490 Verwendungsnachweise be-

fi nden sich im Prüfverfahren. Darüber

hinaus wurden 199 Berichte von Wirt-

schaftsprüfern und Rechnungsprüfungs-

ämter ausgewertet. 

Im Rahmen der Verwendungsnachweis-

prüfung fi elen rund 2000 zu bearbei-

tende Geschäftsvorfälle an.
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WIDERSPRUCHSVERFAHREN, KLAGEN,
MAHN- UND VOLLSTRECKUNGSFÄLLE

2.6 Widerspruchsverfahren,
Mahn- und Vollstreckungsfälle, 
Bereich Wohnungs- und Städtebau-
förderung, Bereich Sportförderung 
und Bereich Denkmalpfl ege

Widerspruchsverfahren

Im Jahr 2012 gingen insgesamt 17 Wider-

sprüche gegen Bescheide und Schreiben 

des Landesförderinstituts in der Wider-

spruchsstelle des Bereichs der Wohnungs-

und Städtebauförderung ein. Hiervon 

betrafen zehn Widersprüche den Bereich

der Städtebauförderung, fünf Wider-

sprüche waren im Bereich der Wohnungs-

bauförderung, je einer in den Berei-

chen der Sportstättenförderung und der 

Denkmalpfl ege zu verzeichnen.

Die im Berichtszeitraum eingegangenen

Widerspruchsverfahren im Bereich der

Wohnungsbauförderung konnten mit

einer Ausnahme noch im Jahre 2012

erledigt werden; dasselbe gilt für die Ver-

fahren aus den Bereichen der Sport-

stättenförderung, der Denkmalpfl ege  

sowie einem Verfahren der Städtebau-

förderung.

Die am 31.12.2012 noch anhängigen 

Widerspruchsverfahren betreffen damit 

wie in den Vorjahren ganz überwiegend 

den Bereich der Städtebauförderung.

Nachdem zu einem wesentlichen Ver-

fahrensgegenstand ein Präzedenzverfah-

ren vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

im Jahre 2012 rechtskräftig abgeschlos-

sen wurde, lag im Berichtszeitraum ein

Tätigkeitsschwerpunkt auf der Umset-

zung der daraus resultierenden Erkennt-

nisse im Hinblick auf die anhängigen

Widerspruchsverfahren. Je nach Verfah-

rensstand konnten dabei in einer Reihe 

von Verfahren sowohl Abhilfe- als auch 

Stattgabeentscheidungen getroffen wer-

den.

Mahn- und Vollstreckungsfälle im 
Bereich Wohnungs- und Städte-
bauförderung

Die Anzahl der zu bearbeitenden Mahn-

und Vollstreckungsfälle ist im Berichts-

zeitraum insgesamt weiter leicht zu-

rückgegangen; am 31.12.2012 waren 

1.594 Fördervorgänge anhängig, was

gegenüber dem entsprechenden Vor-

jahreszeitpunkt eine Verringerung um

rd. 5,7 % darstellt. Dabei war auch bei

den besonders bearbeitungsintensiven

Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwal-

tungs- und Insolvenzverfahren sowie 

der Begleitung nicht forderungsdecken-

der Veräußerungen, so genannter Not-

verkäufe, ein Rückgang um rd. 4 % zu 

verzeichnen.

Wie in der Vergangenheit kam es auch

im Berichtszeitraum aufgrund der

lediglich nachrangigen, nicht mehr

werthaltigen dinglichen Sicherung der 

Förderdarlehen zu dinglichen Ausfällen

im Zuge von Zwangsversteigerungs-

verfahren, die von Vorranggläubigern 

betrieben wurden. Dabei gelang es in 

geeigneten Fällen, diese Ausfälle zu 

minimieren, indem Notverkäufen der 

Vorzug gegeben wurde.



Im Übrigen wurde durch Verhandlungen

und Aufnahme von Sanierungsverfah-

ren mit den beteiligten Kreditinstituten 

versucht, die Ausfälle für das Land so-

weit wie möglich zu begrenzen, wenn

Darlehensnehmer nicht mehr zahlungs-

fähig sind.

Daneben wurden Forderungen, die nicht

durch die Verwertung der geförderten

Objekte befriedigt werden konnten, im

Wege individueller Lösungen, wie Raten-

zahlungsvereinbarungen, aber auch

durch die Einleitung von gerichtlichen

Mahn- und Zwangsvollstreckungsver-

fahren weiterverfolgt.
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3. Kommunaler Aufbaufonds

Programmziel und Inhalt

Aus Mitteln des Kommunalen Aufbau-

fonds Mecklenburg-Vorpommern (KAF)

werden durch die Gewährung von zins-

günstigen Darlehen Investitionen der

Gemeinden, Kreise, Ämter und Zweck-

verbände gefördert, die der Verbesserung

der kommunalen Infrastruktur dienen.

Mit Hilfe dieser Darlehen fi nanzieren

die Zuwendungsempfänger ein breites

Spektrum kommunaler Investitionen,

wie z. B. Schulen, Kindertagesstätten 

und Sportstätten oder auch Wasser-/Ab-

wasseranlagen, Feuerwehrgerätehäuser 

und Gemeindezentren. Aufgrund der 

niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt 

ist für den gesamten Darlehensbestand 

des Kommunalen Aufbaufonds der 

Zinssatz weiterhin zugunsten der Kom-

munen, zunächst befristet für zwei 

Kalenderjahre, auf derzeit 1,65 % ge-

senkt worden. Durch die Zinssenkung 

werden den Zuwendungsempfängern 

Zinseinsparungen und damit fi nanzielle

Spielräume für weitere Investitions-

maßnahmen ermöglicht.

Im Rahmen des Sondervermögens Kom-

munaler Aufbaufons nimmt das LFI 

nach der Übertragung des Kommuna-

len Kofi nanzierungsprogramms am 

17.09.2012 auch die Bewirtschaftung 

dieses Programms vor. Hierzu zählt die

Auszahlung der Fördermittel auf Anfor-

derung des Fachministeriums.

Bewilligungsergebnisse und 
Auszahlungsvolumen

Im Jahre 2012 bewilligte das LFI 25 zins-

günstige Darlehen mit einem Bewilli-

gungsvolumen von rund 20,57 Mio. 

Euro. Im Berichtsjahr wurden rund 

19,95 Mio. Euro ausgezahlt.

Das Bewilligungsvolumen seit der Grün-

dung des KAF im Jahre 1993 erhöht sich

somit unter Berücksichtigung von Wi-

derrufen und Verzichten auf insgesamt 

rund 1,04 Mrd. Euro.

Im Rahmen des Kommunalen Kofi nan-

zierungsprogramms wurden rund 

0,3 Mio. Euro ausgezahlt.

Begleitung und Verwendungsnach-
weisprüfung

Beginnend mit der Einreichung der 

Antragsunterlagen bis zur Zahlung der

letzten Tilgungsrate werden die Darle-

hensnehmer vom LFI fachlich begleitet.

Ergeben sich nach der Bewilligung er-

hebliche Änderungen der Investitions-

kosten, der Finanzierung oder der zeit-

lichen Umsetzung der Maßnahme, sind 

diese von den Kommunen anzuzeigen 

und vom LFI zu prüfen.

Im Berichtsjahr wurden 73 Änderungs-

bescheide bzw. Widerrufe erstellt. Da-

durch wurden rund 2,21 Mio. Euro dem 

Bewilligungskontingent wieder zuge-

führt und konnten zur Ausreichung

von Darlehen erneut eingesetzt werden.
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Neubau der Fischlandhalle in Wustrow

Kommunaler Aufbaufonds:

Die auf dem Foto abgebildete Fisch-

landhalle wurde ab 2010 als Neubau 

einer Sport- und Mehrzweckhalle im

Ostseebad Wustrow realisiert.

In ihr werden u. a. das Training und 

die Ausscheide der Hallensportarten 

und sonstige Veranstaltungen der ört-

lichen Sportvereine durchgeführt.

Dabei fi nden von Kindern im schul-

pfl ichtigen Alter bis zu Mitbürgern im 

Rentenalter Sportler die Gelegenheit, 

die Fischlandhalle zu nutzen.



Im Rahmen der Verwendungsnachweis-

prüfung erfolgte im Berichtsjahr die

förderrechtliche Anerkennung von 45 

Verwendungsnachweisen. Die Summe 

der insgesamt abgeschlossenen Verwen-

dungsnachweisprüfungen erhöht sich 

damit auf 842. 

Im Berichtsjahr wurden rund 2.000 Ge-

schäftsvorfälle bearbeitet.

Darlehensverwaltung

Der Bestand an aktiven durch das LFI zu

betreuenden Darlehenskonten beläuft

sich per 31.12.2012 auf 834.

Die planmäßigen Tilgungen betrugen

im Berichtsjahr rund 42,0 Mio. Euro; 

darüber hinaus haben mehrere Darle-

hensnehmer von der Möglichkeit der

kostenfreien außerordentlichen Tilgun-

gen Gebrauch gemacht, so dass 9,22 Mio.

EUR zusätzlich an Tilgungen zurück 

fl ossen. Die Zinsenzahlungen der Kun-

den beliefen sich auf 9,73 Mio. Euro.
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4. Wirtschaftsförderung

4.1 Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW)

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der regionalen Wirtschaftsstruk-

tur“ (GRW) stellt das wichtigste und

fi nanzstärkste Instrument der Wirt-

schaftsförderung in der Bundesrepublik 

Deutschland und damit auch in Meck-

lenburg-Vorpommern dar. Im gesamten

Land können auf höchstem europäi-

schem Niveau Zuschüsse für Investi-

tionsvorhaben von Unternehmen der

gewerblichen Wirtschaft sowie für kom-

munale wirtschaftsnahe Infrastruktur-

vorhaben gewährt werden. In erster

Linie soll mit der Förderung die Wirt-

schaftskraft der Region gestärkt werden,

indem die Wettbewerbs- und Anpas-

sungsfähigkeit der Unternehmen ver-

bessert, neue Arbeitsplätze geschaffen 

bzw. vorhandene Arbeitsplätze gesichert

und das Gesamteinkommen in der Re-

gion erheblich gesteigert werden.

Die Mittel der Gemeinschaftsaufgabe 

werden je zur Hälfte vom Bund und vom

Land zur Verfügung gestellt. Darüber 

hinaus werden in Mecklenburg-Vorpom-

mern auch Mittel des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

für dieses Instrument verwendet. Im 

Rahmen des „Entwicklungsprogramms 

für den ländlichen Raum Mecklenburg-

Vorpommern 2007 bis 2013“ (EPLR M-V)

werden die Mittel der GRW durch Mittel

aus dem Europäischen Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raumes (ELER) aufgestockt.

Das „Regionale Förderprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern 2008“, mit dem 

Entwicklungsziele und Schwerpunkte 

der Förderung modifi ziert wurden, galt 

auch in 2012.

Im Jahr 2012 belief sich die Höhe der

Investitionszuschüsse (ohne Förderun-

gen außerhalb der GRW 9,4 Mio. Euro)

für Neubewilligungen auf 179,2 Mio.

Euro (Vorjahr 139,4 Mio. Euro). Hiervon

entfi elen ca. 124,1 Mio. Euro (Vorjahr 

99,2 Mio. Euro) auf Vorhaben von 

Unternehmen der gewerblichen Wirt-

schaft, wodurch Investitionen in Höhe 

von insgesamt 665,7 Mio. Euro (Vorjahr 

481,0 Mio. Euro) unterstützt werden 

konnten. Dies bedeutet, dass etwa zwei

Drittel des Gesamtvolumens bei Neube-

willigungen auf Vorhaben der gewerb-

lichen Wirtschaft entfi elen, während 

die Infrastrukturprojekte ca. ein Drittel 

ausmachten.

Im Jahr 2012 war, trotz der Auswirkun-

gen der Finanz- und Wirtschaftskrise 

und den Veränderungen im maritimen

Bereich, ein kontinuierliches Investi-

tionsgeschehen zu verzeichnen, dass 

über dem Vorjahresniveau lag.

Der Bedarf von Seiten der Unternehmen 

und Kommunen an Fördermitteln aus

der GRW ist weiterhin hoch. Der zur

Verfügung stehende GRW-Bewilligungs-

rahmen wurde vollständig für die Förde-

rung in Anspruch genommen.
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 Projekte Zuschüsse Investitionen

 (Anzahl) (in Mio. EUR) (in Mio. EUR)
 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Gewerbliche Wirtschaft 175 191 97,7 123,2 476,9 662,8

Gewerbliche Wirtschaft

Kleinstunternehmen im ländlichen Raum (ELER) 15 16 1,5 0,9 4,1 2,9

außerhalb der GRW Gewerbe (ELER) 0 3 0 0,1 0 0,3

Infrastruktur 29 32 33,1 44,3 47,8 56,4

Infrastruktur im ländlichen Raum (ELER) 16 16 7,1 10,8 9,0 13,5

Kleinräumige Infrastruktur außerhalb GRW 2 6 0,06 8,9 0,09 12,4

Kleinräumige Infrastruktur außerhalb GRW (ELER) 2 3 0,3 0,4 0,3 0,5
 

Gesamt 239 267 139,76 188,6 538,19 748,8

Im Jahr 2012 bewilligte GRW-Vorhaben im Vergleich zu 2011

Förderung der gewerblichen 
Wirtschaft

Mit Blick auf die sachliche Konzentration

der Förderung wird der Schwerpunkt auf

Investitionsvorhaben des verarbeitenden

Gewerbes und Handwerks sowie ausge-

wählter Dienstleistungsunternehmen 

gelegt. Lohnkostenbezogene Zuschüsse 

werden grundsätzlich nur noch bei be-

sonders förderwürdigen Vorhaben für

höher qualifi zierte Arbeitsplätze (Brutto-

arbeitslohn mind. 25.000 Euro p. a.) 

und außerdem bei Call- und Service-

Centern nur noch mit gekürztem Förder-

satz gewährt.

Im Bereich des Fremdenverkehrs besteht 

die Zielstellung, vorrangig Maßnahmen 

zur qualitativen Verbesserung des touris-

tischen Angebotes zu fördern. Dazu 

gehören insbesondere Vorhaben, die 

zur Saisonverlängerung, zur Ergänzung 

bereits vorhandener touristischer Pro-

dukte und Angebote oder zur Gewinnung

neuer Gästegruppen beitragen und die

Profi lierung des Tourismuslandes Meck-

lenburg-Vorpommern in den Bereichen 

Aktiv-, Vital- und Erlebnisurlaub unter-

stützen. 

Ziel der GRW ist insbesondere die För-

derung des verarbeitenden Gewerbes, 

damit sich dessen Anteil an der Wirt-

schaftsleistung deutlich erhöht. Im ge-

werblichen Fremdenverkehr erfolgt die

Konzentration der Förderung auf touris-

tische Zusatzangebote (Sport, Tagungen,

Wellness usw.). Die Förderung zur Schaf-

fung zusätzlicher Bettenkapazitäten ist

nur möglich, wenn der Anteil der Zu-

satzangebote 30 % übersteigt. Seit dem

27. September 2010 ist eine Bettenförde-

rung grundsätzlich ausgeschlossen.

Weiterhin gelten bessere Konditionen 

bei der GRW-Investitionsförderung nach

Übernahme oder Gründung von Kleinst-

unternehmen durch Existenzgründer. 

Besondere Unterstützung erfahren Grün-
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Sweet Tec GmbH, Ausbau der Zuckerwaren-

produktionsstätten in Boizenburg

Auf einem 5 Hektar großen Grundstück

 in Boizenburg/Elbe werden offi ziell seit 

dem 12.01.2006 in einer der modern-

sten Zuckerwarenproduktionsstätten 

Europas hochqualitative Bonbon-

spezialitäten hergestellt. Mit derzeit 

etwa 180 Mitarbeitern werden täglich 

rund 16,5 Mio. Bonbons und Lollis 

produziert.

Gegenstand des Unternehmens ist die

Entwicklung, die Herstellung und der 

Vertrieb von Kau- und Hartbonbons, 

Lollis und anderen Süßwaren in zahl-

reichen Geschmacksrichtungen. Dabei 

positioniert sich die Sweet Tec GmbH

als Full-Service-Anbieter für die Kon-

zeption, Entwicklung und Realisierung 

von Lohnherstellungsprojekten im

Speziellen für Hersteller- und Han-

delsunternehmen im Segment der 

Zuckerwaren.

Zum Jahresende 2012 wurde die neue 

Abfüllanlage für Gläser und Dosen in 

Betrieb genommen. Insgesamt arbei-

ten an der Anlage 15 Mitarbeiter und 

füllen täglich bis zu 72.000 Dosen mit 

Bonbons.

Im Spätsommer 2013 wird dann auch

die neue Produktionslinie bzw. Koch-

anlage in Betrieb gehen, auf der vor al-

lem kleinere Chargen für individuelle

Produkte gekocht und produziert wer-

den können.
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Die Produkte, die in den erst wenigen 

Monaten des Betriebs der Dosen- und 

Gläserabfüllanlage gefertigt wurden, 

werden bereits in über 25 Länder aus-

geliefert. Die Kunden befi nden sich 

dabei nicht nur in zahlreichen europä-

ischen Ländern, sondern beispielsweise 

auch in Korea.



 2012 2012 2011 2011 2010 2010 
 Anzahl Zuschüsse Anzahl Zuschüsse Anzahl Zuschüsse
  (in Mio. EUR)  (in Mio. EUR)  (in Mio. EUR) 

Hotelförderung 24 19,0 26 26,6 32 27,7 

Touristische

Dienstleistungen 14 14,7 10 2,1 15 1,9

Gesamt 38 33,7 36 28,7 47 29,6

Bewilligungen gewerblicher Fremdenverkehr
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Betriebsgrößenklasse Projekte Zuschüsse Investitionen Geförderte

 (Anzahl) (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) Arbeitsplätze

    (Anzahl)
 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

unter 10 Arbeitsplätze 71 82 5,5 8,5 21,7 27,7 155 143

- davon mit ELER-Mitteln 13 19 0,7 1 2,0 3,1 16 19

10 bis 49 Arbeitsplätze 79 87 27,4 34,7 105,3 134,3 376 561

- davon mit ELER-Mitteln 2 0 0,8 0 2,1 0 2 0

50 bis 99 Arbeitsplätze 19 23 25,1 23,6 133,1 109,6 445 406

ab 100 Arbeitsplätze 21 18 41,2 57,4 220,9 394,4 1.264 1.148

Gesamt 190 210 99,2 124,2 481,0 666 2.240 2.258

GA-geförderte Unternehmen nach Betriebsgrößenklassen

dung und Entwicklung von Kleinstun-

ternehmen im ländlichen Raum durch

die teilweise Aufhebung der im „Regio-

nalen Förderprogramm 2008“ festgeleg-

ten Branchenausschlüsse.

Investitionsvorhaben von Unternehmen 

können vorrangig mit Mitteln der Ge-

meinschaftsaufgabe gefördert werden, 

wenn ein überregionaler Absatz unter-

stellt bzw. dieser nachgewiesen werden 

kann und die Schaffung bzw. Sicherung 

von Dauerarbeitsplätzen in dem jewei-

ligen Unternehmen erfolgt. Die 207 im 

Jahr 2012 bewilligten Vorhaben stellen 

zu rund 77 % Erweiterungen bestehen-

der und zu rund 23 % Errichtungen 

neuer Betriebsstätten dar.

Gefördert werden Investitionen in neue

Wirtschaftsgüter des Sachanlagever-

mögens, alternativ bei besonderer 

Förderwürdigkeit in Einzelfällen auch

Lohnkosten für neu geschaffene Dauer-

arbeitsplätze. 

Ein unverändert hohes Investitionsinte-

resse zeigte sich in den 325 gestellten

Anträgen aus der gewerblichen Wirt-

schaft.
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Wirtschaftsbereich Projekte Zuschüsse Investitionen

  (Anzahl) (in Mio. EUR) (in Mio. EUR)

Handel 0 0,0 0,0

Fremdenverkehr 24 18,9 94,8

Dienstleistungen 43 25,3 97,2

Verarbeitendes Gewerbe 124 78,9 470,8

davon:   

- Ernährungsgewerbe 21 46,0 334,5

- Textil- u. Bekleidungsgewerbe 4 1,1 3,4

- Holzgewerbe 11 3,4 10,4

- Papier-, Verlags- u. Druckgewerbe 6 1,4 9,9

- Chemische Industrie 3 6,6 31,5

- Gummi- u. Kunststoffwaren 10 3,8 13,0

- Baustoffe, Glas und Keramik 1 0,3 0,9

- Metallerzeugung und Bearbeitung 28 4,6 16,5

- Maschinenbau 20 8,7 34,9

- Elektrotechnik, Elektronik, Optik 10 2,0 11,7

- Fahrzeug- und Schiffbau 1 0,0 0,5

- Sonstiges 9 1,0 3,6

Gesamt 191 123,0 663,0

Verarbeitendes Gewerbe

Der Schwerpunkt der GRW-Förderung 

lag auf Projekten von kleinen Unterneh-

men mit weniger als 50 Arbeitsplätzen. 

Gleichwohl wurden auch Vorhaben von

mittleren und großen Unternehmen 

unterstützt. Jedoch ist die Investitions-

struktur im Lande überwiegend von 

kleinen und mittleren Unternehmen 

geprägt. Die Anzahl der geförderten 

Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten 

ist zwar relativ gering, ihr Beitrag zu den

geförderten Arbeitsplätzen (rd. 50 %) 

jedoch erheblich.

Die Gegenüberstellung der Förderung 

im Tourismusgewerbe der Jahre 2010 

bis 2012 zeigt, dass die Bettenförderung

im Verhältnis zu den Durchschnittswer-

ten der Vorjahre rückläufi g ist und so-

mit die diesbezüglichen Regelungen 

des Regionalen Förderprogramms zum 

grundsätzlichen Ausschluss der Betten-

förderung wirksam werden.

Der große Mitteleinsatz für touristische

Dienstleistungsvorhaben in 2012 be-

ruht auf der Förderung mehrerer Groß-

vorhaben, die u. a. Investitionen im 

BereichFreizeit- und Erlebnispark bein-

halten.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil 

der Fördermittel für das verarbeitende 

Gewerbe von rund 56 % auf rund 64 % 

gestiegen.
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Projekt:  Deutsche Ölwerke GmbH

Die Deutsche Ölwerke GmbH investiert

ca. 17,5 Millionen Euro für die Errich-

tung einer neuen Produktionsstätte in 

Lubmin, Mecklenburg-Vorpommern 

zum Mischen, Lagern, Konfektionieren 

und Versenden von Schmierstoffen. 

Auf einem im März 2012 gekauften 

Grundstück mit ca. 3,3 Hektar sollen 

gegen Ende des 2. Quartals 2013 im 

1. Bauabschnitt Motor- und Spezialöle 

aus mineralischen sowie synthetischen 

Ölen und Additiven für Kraftfahrzeuge 

hergestellt und in den Handel gebracht 

werden. In späteren Bauabschnitten

wird die Produktion auf Schmierfette 

sowie Frostschutzmitteln erweitert.

Die Entscheidung für Lubmin als Stand-

ort wurde unter Berücksichtigung meh-

rerer Faktoren getroffen, z. B.:

• die Nähe zu neuen Märkten in Ost-

Europa,

• die logistischen Vorteile – mit einer 

sehr guten Autobahnanbindung, 

mit Zugang zur Ostsee für Schiffs-

verladung und auch mit einem 

Bahngleis direkt vor Ort,

• das Vorhandensein einiger Infrastruk-

turleistungen wie Werksfeuerwehr, 

Winterdienst u. Ä. im B-Plangebiet 

„Lubminer Heide“ in einer attraktiven

Region nahe Greifswald,

• die ausreichende Verfügbarkeit von 

hochqualifi ziertem Personal,
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• die Fördermittel, die eine so hohe 

Investition wirtschaftlich möglich 

machen und 

• die engagierte Unterstützung auf 

Kommunal- und Landesebene, ins-

besondere von dem Landesförder-

institut und der BImSchG Behörde.

Das Geschäftsmodell für die Deutsche

Ölwerke GmbH basiert auf einer Pro-

duktion mit hohem Volumen (daher 

die relativ großen Lagerkapazitäten) 

zusammen mit einer hohen Auslastung

der Anlagen, die sehr wettbewerbs-

fähige Preise ermöglichen. Weiterhin 

wird die Produktionsanlage nach dem 

neuesten Stand der Technik geplant 

und umgesetzt, damit die höchsten 

Qualitätsansprüche des Marktes (OEM-

Freigaben) erfüllt werden können.

Das neue Schmierstoffwerk soll nach

dem Qualitätsmanagement-Systemen

DIN EN ISO 9001:2008, der Automobil-

norm ISO/TS 16949 für die Lieferung

unserer Schmierstoffe direkt an das Fer-

tigungsband der Automobilhersteller,

sowie die Akkreditierung des Prüf-

laboratoriums nach DIN EN ISO/IEC 

17025:2005 qualifi ziert werden, um den

Kundenansprüchen zu entsprechen.

Bis Ende März werden die Bauarbeiten 

über 90 % fertig gestellt sein und die 

„kalte Inbetriebnahme“ ist anschlie-

ßend für April geplant. Die Neuanlage 

wird zuerst einschichtig mit ca. 20 

Dauerarbeitsplätzen betrieben, später

dann  mit 6 bis 8 zusätzlichen Mitar-

beitern in der zweiten Schicht ab Ende 

2014. 
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Sicherungssystem für ausgewählte 
Förderfälle (SiaF)

Das seit 2008 bewährte Sicherungssys-

tem für ausgewählte Förderfälle wurde 

auch 2012 vom Wirtschaftsministerium 

und dem Landesförderinstitut zur ein-

gehenden Prüfung größerer und bedeut-

samer Investitionsvorhaben in Mecklen-

burg-Vorpommern angewandt. Es dient 

dem Ziel, die Wirkung der Förderung zu 

optimieren und einen Fehleinsatz von 

Fördermitteln möglichst zu vermeiden. 

Die Prüfung der förderrechtlichen, be-

triebs- und regionalwirtschaftlichen 

Aspekte von beantragten Vorhaben 

erfolgt durch Spezialisten des LFI. Die

abschließende Entscheidung zur Förder-

würdigkeit trifft der Förderrat des Wirt-

schaftsministeriums auf der Grundlage 

des LFI-Prüfberichtes und des Votums 

der Prüfgruppe.

Grundsätzlich galt das SiaF-Konzept 

weiterhin für alle Vorhaben mit folgen-

den Schwellenwerten:

• Investitionen der gewerblichen Wirt-

schaft oberhalb von 20 Mio. Euro 

oder einem GA-Zuschuss von mehr 

als 5 Mio. Euro bzw.

• wirtschaftsnahe Infrastrukturmaß-

nahmen mit Investitionen von mehr 

als 10 Mio. Euro.

Ergebnisse der SiaF-Prüfung 
im Jahr 2012

Insgesamt wurden 11 Investitionsvorha-

ben im Sicherungssystem für ausgewähl-

te Förderfälle im Jahr 2012 bearbeitet. 

Bei zwei der bearbeiteten Fälle handel-

te es sich jedoch um Sonderprüfungen 

außerhalb des obligatorischen SiaF-

Prüfregimes.

Alle 2012 im SiaF-Verfahren geprüften

Förderfälle repräsentierten eine Inves-

titionssumme von ca. 430 Mio. Euro. 

Die Investoren erwarteten dabei GA-Zu-

schüsse in der Höhe von 74,5 Mio. Euro. 

Darlehens-, Bürgschafts- und Beteili-

gungsinstrumente kamen 2012 bei den

SiaF-Fällen nicht zum Einsatz. 

Von den 2012 in Prüfung befi ndlichen 6 

neuen Fällen konnten 5 Fälle mit einem 

positiven Votum abgeschlossen werden. 

Damit wurde ein Investitionsvolumen 

in der Höhe von 123,4 Mio. Euro (Vor-

jahr 171,3 Mio. Euro) für eine Förderung

des Landes empfohlen, verbunden mit 

GA-Zuschüssen in Höhe von 30,7 Mio. 

Euro (Vorjahr 51,4 Mio. Euro). Bei drei 

weiteren Fällen wurde mit der Prüfung 

begonnen. Ein Vorhaben stand Anfang 

2013 mit einem positiven Votum kurz 

vor dem Abschluss.

Zwei weitere GA-Förderfälle überschrit-

ten zwar nicht die fi nanziellen Prüf-

schwellen für ein reguläres SiaF-Verfah-

ren, mussten aber aufgrund ihrer spe-

ziellen Konstellation einer tiefer gehen-

den Analyse unterzogen werden. Auch 

dabei hat sich die Anwendung der SiaF-

Methodik bewährt. 
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Die Rhodius GmbH ist seit 2006 als

Hersteller für mechanische Komponen-

ten und Module für die Automobil-, 

Verfahrens- und Umwelttechnik am

Standort in 18299 Laage OT Krons-

kamp tätig. Das Unternehmen plant 

ihre Produktionskapazitäten zu erwei-

tern und investiert bis Sommer 2013

neben den zwei vorhandenen Produk-

tionslinien in eine weitere Fertigungs-

strecke. Mit dieser können dann Rohre

bis zu einem Durchmesser von 35 mm

bearbeitet werden. Durch die Weiterent-

wicklung der bestehenden Fertigungs-

verfahren sichert sich die Rhodius 

GmbH die Technologieführerschaft im 

Bereich der Kaltgasbehälter und festigt 

ihre Stellung im hart umkämpften 

Markt der Komponentenlieferanten 

für die Automobilzuliefererindustrie 

weltweit. 

Mit der Schaffung der zusätzlichen 

Fertigungskapazitäten trägt das Unter-

nehmen als nachhaltiges Handeln 

zur Standortsicherung Rostock bei. 

Gleichwohl werden neben den bereits 

vorhandenen 40 Dauerarbeitsplätzen 

weitere 27 neue Dauerarbeitsplätze 

für Produktion und technisches Pro-

duktmanagement geschaffen. Die 

Gesamtinvestitionen betragen rund 

5,8 Mio. EUR. Das Vorhaben wird mit

einem Investitionszuschuss aus Mitteln

der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der regionalen Wirtschaftsstruk-

tur“ (GA) unterstützt. 

Projekt:  Rhodius GmbH



Programme außerhalb 
der GRW - Förderung von 
Kleinstunternehmen 

Eine weitere Modifi zierung des „Regio-

nalen Förderprogramms 2008“ erfolgte

mit der Initiative des Ministeriums für

Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Meck-

lenburg-Vorpommern „Aus der Krise 

in den Aufschwung! Unterstützung für 

das verarbeitende Gewerbe und das 

Handwerk in M-V“. 

Die Initiative umfasst folgende Schwer-

punkte:

Paket 1 Unterstützung für das verarbei-

tende Gewerbe

Paket 2 Unterstützung für das Hand-

werk und von Kleinstunter-

nehmen im ländlichen Raum

Bestandteil der Initiative des Ministe-

riums für Wirtschaft, Arbeit und Touris-

mus vom 26.08.2010 ist die Richtlinie

zur Förderung von Unternehmens-

gründungen und -entwicklungen von

Kleinstunternehmen im ländlichen

Raum aufgrund der Ziele des EPLR M-V

für Vorhaben außerhalb des Anwen-

dungsbereiches der Gemeinschaftsauf-

gabe „Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ (GRW).

Antragstellungen sind seit dem 01.10. 

2010  möglich. Die Mittelausstattung 

bis 2013 beträgt 4 Mio. Euro. 

4.2 Darlehensprogramme des 
Landes

Die Förderung der Existenzgründer und 

der mittelständischen Unternehmen 

mittels Förderdarlehen erwies sich auch

im Jahr 2012 als ein erfolgreiches Ins-

trument. Förderdarlehen sind insbeson-

dere unter dem wirtschaftlichen Aspekt 

begrenzt zur Verfügung stehender Mittel 

eine sinnvolle Alternative zu anderen 

Beihilfen, wie Zuschüssen.

Bewährt haben sich nach wie vor die 

bereits in den Vorjahren installierten

Darlehensprogramme des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern im Bereich der 

Wirtschaftsförderung. 

  

GA-Zwischenfi nanzierung

Mit dem Programm „GA-Zwischenfi nan-

zierung“ werden bewilligte Zuschüsse

der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

(GRW) über ein Darlehen zwischenfi nan-

ziert. Neben der Förderung im Bereich 

der gewerblichen Wirtschaft können 

auch Vorhaben im kommunalen bzw. 

öffentlichen Bereich gefördert werden.

Das Programm „GA-Zwischenfi nanzie-

rung“ wurde durch das Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Tourismus mit

dem Ziel aufgelegt, die Investoren mit

Darlehensmitteln zu unterstützen, für

die aufgrund knapper werdender Haus-

haltsmittel die Zuschüsse nicht zeit-

kongruent zur Vorhabensdurchführung 

bereitgestellt werden konnten. Voraus-

setzung für die Inanspruchnahme ist, 

DARLEHENSPROGRAMME
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dass die begleitende Hausbank für eine 

Vorfi nanzierung dieser Mittel nicht zur 

Verfügung steht. Die Refi nanzierung der 

vom LFI ausgereichten Darlehen erfolgt 

in Abhängigkeit von der zu fi nanzieren-

den Abschnittsgröße am Kapitalmarkt 

oder aus Mitteln der KfW. Im Programm 

„GA-Zwischenfi nanzierung“ erfolgten 

in 2012 zwei Bewilligungen mit einem 

Gesamtvolumen in Höhe von 2,51 Mio. 

Euro.

Darlehensprogramme für 
Existenzgründungen und KMU

Das Kleindarlehensprogramm für KMU

hilft Existenzgründern, kleinen und 

mittelständischen Unternehmen und 

Freiberufl ern bei der Beschaffung von

Fremdkapital, um anstehende Investi-

tionen zu realisieren und erforderliche

Liquidität bereitzustellen. Die Nachfra-

ge nach Darlehensmitteln aus diesem 

Programm ist insbesondere im Bereich 

der Stärkung der Liquidität in den Un-

ternehmen nach wie vor ungebrochen 

hoch. 

Mit dem Programm können Darlehen

für Investitionen und/oder Betriebsmittel

zwischen 20.000 Euro und 500.000 Euro

ausgereicht werden. Der Zinssatz wird

individuell anhand der Bonität und der

Sicherheitenlage des Unternehmens 

ermittelt. Zur Stärkung der Wirtschafts-

kraft kann eine Zinsverbilligung von 

bis zu 4 %-Punkten erfolgen, sofern der 

Darlehensnehmer oder bei juristischen 

Personen die Gesellschafter eine persön-

liche Haftung in Form eines notariellen 

Schuldanerkenntnisses in vollstreckbarer

Ausfertigung übernehmen.

In den Darlehensfonds fl ießen Mittel

aus dem Europäischen Fonds für Regio-

nale Entwicklung (EFRE), Landesmittel 

und Mittel aus Kapitalmarkt-/KfW-Re-

fi nanzierungen ein.

Mikrodarlehen

Das Mikrodarlehensprogramm des

Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung

und Soziales wird aus Mitteln des Landes

und des Europäischen Sozialfonds (ESF)

gespeist. Der Darlehensfonds fi nanziert

Existenzgründungen bis zu einer Höhe

von 10.000 Euro. Durch die Änderung 

der Richtlinie vom 27. Januar 2009

können bei der Schaffung eines zusätz-

lichen Dauerarbeits- oder Ausbildungs-

platzes bzw. durch die Mitfi nanzierung 

einer Hausbank Existenzgründungen 

oder Unternehmenserweiterungen in

den ersten 36 Monaten mit einem Dar-

lehen von bis zu 20.000 Euro begleitet 

werden.

GA-Ergänzungsfi nanzierung

Mit der anteiligen Finanzierung von

Investitionen durch das „GA-Ergänzungs-

fi nanzierungsprogramm“ können Vor-

haben der gewerblichen Wirtschaft 

begleitet werden, die den Kriterien des

Koordinierungsrahmens der Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der regio-

nalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) ent-

sprechen. Die Einschränkungen des
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Regionalen Förderprogramms Mecklen-

burg-Vorpommern wirken hier nicht. 

Somit sind alle Wirtschaftsbereiche, die 

nicht im Koordinierungsrahmen ausge-

schlossen sind, antragsberechtigt. Förder-

fähige Ausgaben sind im Wesentlichen

die Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten der zum Investitionsvorhaben 

zählenden Wirtschaftsgüter des Sach-

anlagevermögens. Die Förderung erfolgt 

subsidiär gegenüber der Finanzierung 

durch eine Geschäftsbank. Die Darle-

henshöhe beträgt maximal 49% des

über Kredite darzustellenden Investi-

tionsbetrages, wobei die Hausbank als 

Konsortialführerin mindestens 51% 

übernehmen muss. Das Darlehen kann

ergänzend zu einem und/oder anstelle

eines Zuschusses gewährt werden. Mit

der Option einer Gewährung auch zins-

subventionierter GA-Ergänzungsdarlehen

kann bei hohen Fremdfi nanzierungs-

quoten und damit einhergehenden Kapi-

taldienstbelastungen die Rentabilität 

des investierenden Unternehmens und

damit letztlich die grundsätzliche Finan-

zierungswürdigkeit des Investitionsvor-

habens zusätzlich verbessert werden. Die

daraus entstehenden Subventionswerte

fi nden Eingang in die obligatorische

Prüfung einer Einhaltung der für das

Investitionsvorhaben zulässigen Förder-

höchstgrenze. Unter Ausnutzung der

vorhandenen beihilferechtlichen Frei-

räume können so analog der praktizier-

ten Verfahrensweise im Kleindarlehens-

programm auch in diesem Segment 

individuelle Zinskonditionen gewährt 

werden.

4.3 Weitere Programme

Förderung von Beratungen für
KMU in Mecklenburg-Vorpom-
mern

Aus Mitteln des Europäischen Sozial-

fonds konnten im Jahr 2012 für 148 

kleine und mittlere Unternehmen Zu-

schüsse für Beratungsleistungen zur 

Beseitigung von unternehmerischen 

Managementdefi ziten, im Zuge von 

Unternehmensnachfolgen oder im Rah-

men der Einführung von neuen Produk-

ten oder Dienstleistungen mit einem 

Zuschussvolumen von rund 0,83 Mio. 

Euro bewilligt werden. 

DARLEHENSPROGRAMME

Darlehensprogramm Projekte Volumen

 (Anzahl) (in Mio. EUR)

GA-Zwischenfi nanzierung 2 2,51

ESF-Mikro-Darlehen für Existenzgründer 70 0,77

EFRE-Fonds für Existenzgründer u. KMU 

(Kleindarlehensfonds) 20 2,05 

GA-Ergänzungsfi nanzierungsprogramm 1 2,94

Förderergebnisse Darlehensbereich



Teilnahme von Unternehmen an 
Messen und Ausstellungen

Im Programm „Förderung der Teilnahme

von Unternehmen an Messen und Aus-

stellungen“ wurden im Jahr 2012 289 

Zuwendungsbescheide mit einem Zu-

schussvolumen von ca. 0,65 Mio. Euro 

ausgereicht.

Qualifi zierung von Existenzgrün-
dern durch Bildungsschecks

Existenzgründer können Bildungsschecks

für Qualifi zierungsleistungen bei der je-

weils zukünftigen IHK oder Handwerks-

kammer beantragen. Das LFI konnte 

im Jahr 2012 durch die Auszahlung von 

1.027 Bildungsschecks diese Förderung 

unterstützen. 

Gründerstipendien und Meister-
förderung

Auch im Jahr 2012 wurden in Mecklen-

burg-Vorpommern innovative Untern-

ehmensgründungen von Hochschulab-

solventen unterstützt. Im Rahmen dieses 

Programms wurden Gründerstipendien 

als Beihilfen zum Lebensunterhalt in 

Höhe von 54,9 TEUR an 5 Existenzgrün-

der bewilligt.

Bei der erstmaligen Existenzgründung 

durch die Übernahme von bestehenden 

Handwerksunternehmen wurden im 

Jahr 2012 22 Meisterinnen und Meister 

mit einer Meisterprämie von jeweils 

7.500,00 EUR unterstützt. Zu diesem 

Zweck wurden 165 TEUR an ESF-Mitteln 

bewilligt. 

Eine Zuwendung für Meisterinnen und

Meister im Rahmen eines Meisterweiter-

bildungsstipendiums in Höhe von mo-

natlich max. 600 EUR erhielten im Jahr 

2012 zwei Meister. Insgesamt betrug das 

Zuschussvolumen 43,8 TEUR. 

Netzwerke

Im Rahmen der Förderung von unter-

nehmensbezogenen und regionalen

Netzwerken wurden die in den Vorjah-

ren bewilligten Projekte weiterhin im

Rahmen der Auszahlung und Zwischen-

verwendungsprüfung begleitet. 

Die Förderergebnisse zur Qualifi zierung 

von Existenzgründern, dem Gründer-

stipendium und den Netzwerken sind 

in der Tabelle zur Struktur- und Arbeits-

marktförderung in Kapitel 7.2. zusam-

mengefasst.

4.4 Tätigkeiten nach Bewilligung

Im Anschluss an die Bewilligung der 

Förderanträge hat das LFI umfangreiche

weitere, arbeitsintensive Aufgaben zu 

erfüllen.

Bei der Durchführung der geförderten

Vorhaben kommt es häufi g zu Änderun-

gen innerhalb des Investitionsplans, bei 

der Finanzierung oder bei der zeitlichen 
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Umsetzung. Die Prüfung der Gründe 

und Auswirkungen können den Erlass 

eines Änderungsbescheides notwendig 

machen.

Nach Abschluss des jeweiligen Vorha-

bens beginnt die Pfl icht des Zuwen-

dungsempfängers, einen detaillierten

Verwendungsnachweis zu erstellen und 

dem LFI vorzulegen. Die Prüfung er-

streckt sich vor allem auf die Angaben 

zur Mittelverwendung und auf die Ein-

haltung der Aufl agen. Je nach Größe 

des Vorhabens ist die Prüfung des Ver-

wendungsnachweises sehr zeitintensiv 

und erfordert eine enge Abstimmung 

zwischen dem Kunden und dem Mitar-

beiter.

Über den Verwendungsnachweis hinaus

gibt es in einigen Programmen Melde-

pfl ichten über einen festgelegten Zeit-

raum, zum Beispiel zu den geförderten

Arbeitsplätzen. Auch hier erfolgt ein

sorgfältiger Abgleich mit den im Zu-

wendungsbescheid festgehaltenen Auf-

lagen. 

Im Bereich der Darlehensverwaltung 

gehört zu den weiteren Aufgaben die 

Überwachung der Ratenzahlungen, 

nötigenfalls die Einleitung eines Mahn-

verfahrens bzw. des Kündigungsver-

fahrens. 

4.5. Widerspruchsverfahren und
Klagen im Bereich Wirtschafts-
förderung

Das Landesförderinstitut ist in den 

Förderprogrammen der Abteilungen 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ so-

wie Landesprogramme/Darlehen seit

dem Jahr 2004 mit der Befugnis betraut, 

Verwaltungsakte zu erlassen. Somit 

sind Widersprüche gegen Entscheidun-

gen des Landesförderinstituts als Vor-

verfahren zu verwaltungsgerichtlichen 

Klagen beim Landesförderinstitut zu 

erheben.

Im Jahr 2012 wurden in der OE „Ab-

wicklung Wirtschaftsförderung/SiaF“ 

als zuständige Querschnittstelle für die 

beiden Abteilungen Gemeinschafts-

aufgabe „Verbesserung der regionalen

Wirtschaftsstruktur“ sowie Landespro-

gramme/Darlehen insgesamt 78 Wider-

spruchsverfahren geführt.

25 Widersprüche wurden im Bereich 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ ein-

gelegt, 53 im Bereich Landesprogram-

me/Darlehen.

44 Widersprüche wurden zurückgewie-

sen. In 9 Fällen wurde dem Widerspruch 

stattgegeben, davon in 3 Fällen teilwei-

se. Ein Widerspruch erledigte sich durch

Rücknahme. Die noch offenen Verfah-

ren befi nden sich in einer erweiterten 

Anhörung.
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Abwicklungsverfahren im 
Programm Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“

Unternehmen, die einen Zuschuss aus

der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

erhalten, unterliegen einer fünfjährigen

Zweckbindungsfrist zur Aufrechterhal-

tung der geförderten Betriebsstätte, dem 

dauernden Verbleib der geförderten Wirt-

schaftsgüter in der Betriebsstätte sowie

dem Erhalt der jeweiligen Mindestan-

zahl an neuen und gesicherten Dauer-

arbeitsplätzen.

Wird ein Verstoß gegen förderrechtliche 

Verpfl ichtungen festgestellt, so wird 

regelmäßig der Zuwendungsbescheid 

aufgehoben (Widerruf oder Rücknah-

me) sowie die ausgezahlten Zuschüsse 

zurückgefordert. 

Im Rahmen der Überprüfung der Ein-

haltung von förderrechtlichen Verpfl ich-

tungen wurden im Jahre 2012 in der 

Abteilung Gemeinschaftsaufgabe „Ver-

besserung der regionalen Wirtschafts-

struktur“ folgende Verfahren eingeleitet 

bzw. durchgeführt:

– 40 Anhörungsverfahren gemäß § 28 

VwVfG MV vor Erlass eines belasten-

den Verwaltungsaktes

– 53 Aufhebungs- und Rückforderungs-

bescheide gemäß §§ 48 ff VwVfG MV

Die anschließende Forderungseinziehung

bzw. die Begleitung der Forderungen in

Insolvenz- und Zwangsvollstreckungs-

verfahren sowie Antragsverfahren auf 

Stundungen, Niederschlagung oder Er-

lass umfassten im Jahre 2012 weitere 

56 unbefristete Niederschlagungen und 

die Bestandsbetreuung (Erlass diverser 

Änderungsbescheide, Einleitung von

Vollstreckungen, Bearbeitung von Stun-

dungs- u. Vergleichsanträgen, Schrift-

wechsel mit den Insolvenzverwaltern) 

von derzeit 395 Fällen.
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5. Infrastruktur und Standortent-
wicklung 

5.1 Förderung wirtschaftsnahe 
und touristische Infrastruktur

Eine unverzichtbare Begleitmaßnahme 

der Wirtschaftsentwicklung ist eine 

moderne Infrastruktur. Investitionen in

die wirtschaftsnahe und die touristische

Infrastruktur der Kommunen, Kommu-

nalverbände und Landkreise werden 

mit Zuschüssen von grundsätzlich bis 

zu 60 % der förderfähigen Kosten aus 

der Gemeinschaftsaufgabe unterstützt. 

In Ausnahmefällen kann der Fördersatz 

maximal 90 % betragen.

Vorrangig werden Maßnahmen geför-

dert, die im Zusammenhang mit der un-

mittelbaren, zeitnahen Schaffung und 

Sicherung gewerblicher Arbeitsplätze

unabdingbar notwendig sind. Die Revita-

lisierung und Erweiterung vorhandener

Gewerbestandorte hat dabei Vorrang

vor neuen Erschließungsmaßnahmen. 

Bei Investitionsvorhaben der öffentli-

chen touristischen Infrastruktur wird

der Schwerpunkt auf die Qualitätsver-

besserung und Saisonverlängerung ge-

legt. Ein besonderer Fokus liegt hier in

einer verbesserten interkommunalen

Zusammenarbeit, da die Wettbewerbs-

fähigkeit des Einzelstandortes sehr stark

von der Umsetzung eines schlüssigen

touristischen regionalen Gesamtkon-

zeptes abhängig ist. Die Erstellung sol-

cher regionalen Entwicklungskonzepte 

wurde in 2012 verstärkt gefördert, diese

Konzepte stellen eine wichtige Voraus-

setzung für die Förderfähigkeit und För-

derwürdigkeit von Vorhaben der touri-

stischen Infrastruktur dar. Förderwürdig 

sind insbesondere Radfernwege und die

anerkannten Radrundwege mit über-

regionaler Bedeutung als integraler 

Bestandteil des Radwegekonzeptes des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern so-

wie Investitionen in öffentliche Einrich-

tungen des Tourismus, sofern durch eine

qualifi zierte Begründung die Förderfä-

higkeit und Förderwürdigkeit der Vor-

haben nachgewiesen wird. 

Die touristische Infrastruktur richtete sich

insbesondere an der Verdichtung des

Hafennetzes für Wassertouristen entlang

der Ostseeküste sowie am Ausbau des

Radwege-, insbesondere des Fernradwe-

genetzes aus. Ziel ist, dadurch verstärkt

Urlauber ins Land zu holen. Die Errich-

tung des Darwineums im Rostocker Zoo

wurde auch im vergangenen Jahr mit

Fördermitteln unterstützt, die Einrich-

tung wurde im September 2012 eröffnet

und hat seitdem einen Besucheransturm

zu verzeichnen. Weiterhin wurde der 

Innenausbau und die Ausstattung des 

Phantechnikums in Wismar in 2012 

mit Zuschüssen unterstützt, hier handelt

 es sich ebenfalls um eine Maßnahme 

zur Saisonverlängerung an der Ostsee-

küste.  

Die Zuschüsse für wirtschaftsnahe und 

touristische Infrastrukturvorhaben lagen

im Jahr 2012 bei rund 55,1 Mio. Euro 

und damit wesentlich höher als 2011 

(40,2 Mio. Euro). Die Mittel setzen sich

zusammen aus Mitteln der GRW, des

Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung (EFRE) und des Fonds zur Ent-

wicklung im ländlichen Raum (ELER). 
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Die Anzahl geförderter Projekte ist da-

gegen in der Größenordnung unverän-

dert – 45 in 2011, 48 in 2012.

Die Vorhaben dienten im Wesentlichen 

der Herrichtung bzw. Revitalisierung von

Gewerbefl ächen zur Ansiedelung von 

Gewerbeunternehmen, dem weiteren 

Ausbau der Hafeninfrastruktur und zum

Bau von Erschließungsstraßen zu den 

Gewerbestandorten und touristischen 

Betriebsstätten. Als Beispiel für die Unter-

stützung weiterer gewerblicher Ansied-

lung sei hier die Zusicherung von Zu-

schüssen für die Erweiterung des Indus-

trieparks Schwerin benannt.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der 

Förderung von Vorhaben der berufl ichen

Bildung, welche insbesondere unter dem

Aspekt der Spezialisierung und Koopera-

tion von Bildungseinrichtungen für die

Aus- und Fortbildung von Fachkräften 

im Lande zu sehen sind. 

Maßnahme Projekte Zuschüsse Investitionen

 (Anzahl) (in Mio. EUR) (in Mio. EUR)

 2010  2011 2012 2010  2011 2012 2010  2011 2012

Gewerbegebiete 7 3 5 23,3 6,2 16 29,4 8,2 22,4

Verkehrsverbindungen 10 5 6 8,1 5,9 16,5 12,1 8,4 19,1

Ver- und Entsorgung 3 3 1 2,3 6,7 2,8 3,2 13,4 3,1

Ausbildungsstätten und 

Berufsschulen 4 1 4 10,9 0,1 3,6 15,1 0,3 4,4

Touristische Infrastruktur 

(nicht ländlicher Raum) 9 12 6 25,2 13,4 4,3 30,5 16,6 5,8

Touristische Infrastruktur

(ländlicher Raum/Förderung

nach EPLR) 18 16 16 11,0 7,1 10,8 13,7 9,0 13,5

Planungs- und Beratungs-

leistungen,

Regionale Entwicklungs-

konzepte 1 5 10 0,0 0,8 1,1 0,0 0,9 1,6

Gesamt 52 45 48 80,8 40,2 55,1 104,0 56,8 69,9

Förderung der Infrastruktur in den Jahren 2010, 2011 und 2012: Aufteilung nach Schwerpunkten
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Projekt:  DARMINEUM im Rostocker Zoo

Das DARWINEUM im Zoo Rostock stellt

500 Millionen Jahre menschliche Ent-

stehungsgeschichte lebendig, unterhalt-

sam und authentisch dar. Besucher 

sollen populärwissenschaftliche Ant-

worten auf Fragen fi nden wie: „Wo 

kommen wir her?“ und „Wie entwik-

kelte sich aus einzelligem Leben das 

Wunder Mensch?“.

Ein sog. Edutainment-Konzept ist dar-

auf ausgerichtet, dass die neue Anlage 

ganzjährig als Besuchermagnet in der 

Hansestadt Rostock wirkt. Mit dem Mix 

aus Erholung und Wissensvermittlung 

in der Freizeit soll an erfolgserprobte 

Konzepte angeknüpft werden.

Das DARWINEUM ist ein Gemein-

schaftsprojekt des Zoos Rostock mit 

dem Senckenbergmuseum in Frankfurt 

am Main und der Universität Rostock. 

Das Projekt bildet eine bisher deutsch-

landweit einzigartige Kombination aus

einer lebendigen zoologischen Samm-

lung und musealen Ausstellung. 

Mit dem DARWINEUM wächst das 

Netzwerk „Wie tickt Natur“, zu dem in

Mecklenburg-Vorpommern das Stral-

sunder OZEANEUM, das Nationalpark-

Zentrum KÖNIGSSTUHL auf Rügen 

und das Müritzeum in Waren (Müritz) 

gehören.
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Die Arbeiten an dem rund 28 Mio. Euro

umfassenden Investitionsvorhaben wur-

den offi ziell am 11. Mai 2010 begon-

nen. Die Eröffnung des DARWINEUMS 

für die Besucher fand im September 

2012 statt. 

Als Basiseinrichtung der touristischen 

Infrastruktur konnte das Projekt aus 

Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-

besserung der regionalen Wirtschafts-

struktur“ mit etwa 22 Mio. Euro geför-

dert werden.

Bereits in den ersten Monaten nach 

Eröffnung im September 2012 bis zum 

Jahresende 2012 konnten über 120.000 

Besucher der Anlage gezählt werden.

Somit ist die moderne Menschenaffen-

anlage der Zoologische Garten Rostock 

gGmbH mit einer Gesamtgröße von 

ca. 11.000 m² ein echtes Vorzeigepro-

jekt der touristischen Entwicklung des 

Landes hin zu einem attraktiven und 

vielseitigen Urlaubsgebiet. 
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5.2 Programme außerhalb 
der GRW 

Verbesserung der Hafeninfra-
struktur

Die Förderung von Maßnahmen zum

Ausbau der Seehäfen des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern unter Einsatz von

GRW-Mitteln, Landesmitteln und Mitteln

des EFRE erfolgt nach der „Richtlinie zur

Förderung von Investitionen zur Ver-

besserung der wirtschaftsnahen Infra-

struktur von Häfen“.

Aus dem Programm „Förderung der 

Seehafeninfrastruktur“ wurde ein Inves-

titionsvorhaben im Fährhafen Sassnitz 

mit insgesamt rund 0,1 Mio. Euro bezu-

schusst.

Förderung von wirtschaftsnahen 
Infrastrukturmaßnahmen außer-
halb der GRW

Gefördert werden insbesondere:

• Investitionen in Tier- und Zoologische 

Gärten, die zu einer Verbesserung der 

touristischen Attraktivität führen

• Konversionsmaßnahmen auf ehemals 

militärisch genutzten Liegenschaften 

sowie Revitalisierungsmaßnahmen 

von Altgewerbe- und Altindustriefl ä-

chen oder -standorten zur Vorberei-

tung und Verbesserung von wirtschafts-

naher Infrastruktur

• Aufstellen von nichtamtlichen Hin-

weiszeichen auf Einrichtungen mit 

besonderem Verkehrsbedürfnis außer-

halb des Erschließungsbereiches von 

Bundesfernstraßen

• Investitionen in touristisch bedeutsa-

me Radwege, sofern keine anderweiti-

gen Förder- oder Finanzierungsmög-

lichkeiten bestehen.

Eingesetzt werden Landesmittel sowie 

Mittel des EFRE bzw. des ELER; gefördert

wurden im Berichtszeitraum neun Vor-

haben mit Zuschüssen von insgesamt 

ca. 9,3 Mio. Euro.

LEADER-Aktivitäten

Mit Ergänzung vom 23.03.2010 des Er-

lasses zur Übertragung der Aufgaben aus

der Verwaltungsvereinbarung zwischen 

dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 

und Tourismus und dem Ministerium 

für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-

braucherschutz zur Bewirtschaftung von

ELER-Mitteln vom 06.08.2007 wurde 

dem LFI die Bearbeitung von LEADER-

Verfahren übertragen. 

Die LEADER Maßnahmen stellen be-

sondere Projekte zur Entwicklung des

ländlichen Raumes dar, die von Loka-

len Aktionsgruppen (LAG) ausgewählt

und betreut werden. Gefördert wurden

ein touristisches Infrastruktur- und ein 

gewerbliches Vorhaben mit insgesamt 

rd. 0,39 Mio. Euro Zuschuss.

PROGRAMME AUSSERHALB 
DER GRW
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6. Agrar-, Forst- und 
Fischereiförderung

Die vom Landwirtschaftsministerium 

dem LFI übertragenen Förderprogramme

aus dem Entwicklungsprogramm für den

ländlichen Raum wurden fortgesetzt, 

insbesondere Förderprogramme wie die

„Marktstrukturverbesserung“, fi nanziert

aus Mitteln des Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des

ländlichen Raums (ELER) 2007 – 2013

und aus Mitteln der Gemeinschaftsauf-

gabe „Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes“ (GAK) sowie

weiterhin das Förderprogramm „Fische-

rei und Fischwirtschaft“, welches aus

Mitteln des Europäischen Fischereifonds

(EFF) und aus Mitteln der Gemeinschafts-

aufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-

tur und des Küstenschutzes“ (GAK) sowie

aus Landesmitteln fi nanziert wird. Dar-

über hinaus wurden Landesprogramme

wie Absatzförderung, Förderung von 

Tierheimen und die Bearbeitung der

Fischereiabgabe nach dem Fischerei-

gesetz Mecklenburg-Vorpommern im

LFI bearbeitet. Zudem erlässt das LFI 

Zuweisungen auf der Grundlage eines

Erlasses für Maßnahmen der Landes-

forstanstalt zur Unterstützung der nach-

haltigen Entwicklung der Forstwirtschaft 

und Sicherung der Schutz- und Erho-

lungsfunktionen des Waldes. 



6.1 Programm zur Erhöhung der 
Wertschöpfung landwirtschaft-
licher Erzeugnisse, Förderung zur 
Marktstrukturverbesserung

Zur Erhöhung ihrer Wettbewerbsfähig-

keit investieren Unternehmen der Verar-

beitung und Vermarktung landwirtschaft-

licher Erzeugnisse. Diese Investitionen

werden im Rahmen der Marktstruktur-

förderung unterstützt. Gefördert werden

Investitionen, die u. a. der Erfassung, 

Lagerung, Kühlung, Sortierung oder der

marktgerechten Aufbereitung dienen.

Auf diese Weise erfahren diese Untern-

ehmen zur Sicherung ihres Absatzes 

oder zur Schaffung von Erlösvorteilen 

eine Anreizwirkung. Die Investitionen 

richten sich auf den Neu- und Ausbau 

von Kapazitäten einschließlich techni-

scher Einrichtungen oder auf die inner-

betriebliche Rationalisierung in der

Ernährungsgüterwirtschaft, Futtermittel-

herstellung und -lagerung.

Für das Antragsjahr 2012 wurden nach 

der Markstrukturverbesserungsrichtlinie 

8 Anträge gestellt, ein Antrag wurde 

zurückgezogen. Das LFI hat 6 Projekte

in der Ernährungswirtschaft mit insge-

samt 1,9 Mio. Euro bewilligt. Die Zusa-

gen dienen u. a. der Strukturverbesse-

rung in der Fleischverarbeitung. Mit den

geförderten Vorhaben sollen insgesamt

8,5 Mio. Euro Investitionen in den ver-

schiedenen Sektoren der Verarbeitung 

und Vermarktung landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse im Land Mecklenburg-Vor-

pommern realisiert werden. Die Zuwen-

dung wird aus Mitteln des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwick-

lung des ländlichen Raums und aus 

Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und

des Küstenschutzes“ (GAK) fi nanziert.

Die Zuwendung beträgt bis zu 35 % der

nachgewiesenen förderfähigen Ausga-

ben und erfolgt zu 75 % aus Mitteln 

des ELER Schwerpunkt 1, sowie zu 25 % 

aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und 

des Küstenschutzes“ (GAK).

Neben Investitionen sind die Gründung

und das Tätigwerden von Zusammen-

schlüssen (Organisationskosten) sowie 

die Erarbeitung und Durchführung von 

Vermarktungskonzeptionen förderfähig.

Insgesamt wurden für mehrjährige Pro-

jekte 0,43 Mio. Euro Zuwendungen aus-

gezahlt. Die Projekte werden ausschließ-

lich mit nationalen Mitteln fi nanziert.

Zusammenarbeit bei der Entwick-
lung innovativer Produkte, Ver-
fahren und Technologien in der 
Land- und Ernährungswirtschaft

Das Ziel der Förderung richtet sich auf

die Zusammenarbeit zwischen Unter-

nehmen der Landwirtschaft und der

verarbeitenden Industrie und anderen

Einrichtungen, wie zum Beispiel For-

schungseinrichtungen. Die Förderung

ist unter Berücksichtigung der Schonung

der natürlichen Ressourcen auf die 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die

Verbesserung wirtschaftlicher Innova-

tionskraft in der Landwirtschaft und 

der Ernährungswirtschaft sowie auf die
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Schaffung und Sicherung von Arbeits-

plätzen gerichtet. Im Jahr 2012 wurden 

für einen Projektantrag Mittel in Höhe 

von 9,6 TEUR anteilig ausgezahlt.

6.2 Maßnahmen der Landesforst-
anstalt sowie der FFH-Manage-
mentplanung im Wald sowie
Zusammenarbeit bei der Entwick-
lung neuer Produkte, Verfahren 
und Technologien in der Forst-
wirtschaft 

Im Bereich von Fördermaßnahmen der

Forstwirtschaft, insbesondere Vorhaben 

der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vor-

pommern (LFoA) wurden 202 Vorhaben

mit insgesamt 2,97 Mio. Euro bewilligt. 

Der Europäische Landwirtschaftsfonds 

zur Entwicklung des ländlichen Raums 

beteiligt sich mit bis zu 80 % an den 

Ausgaben in der Forstwirtschaft und ist 

damit wichtigste Finanzierungsquelle 

für die Maßnahmen für Klimaschutz, 

Waldumweltmaßnahmen und Erholung

in den Wäldern Mecklenburg-Vorpom-

merns, vor allem aber auch für die Erhal-

tung der Waldfunktionen. 

Im Jahr 2012 wurden insgesamt ca. 3,76

Mio. Euro ausgezahlt, wobei das LFI für

314 Zahlungsanträge die Auszahlungs-

voraussetzungen geprüft hat. Das LFI

hat zu den geförderten Vorhaben mit 

eigenem forstfachlichen Personal 223

Inaugenscheinnahmen und 21 Vor-Ort-

Kontrollen durchgeführt. Für 242 Vorha-

ben wurden die Verwendungsnachweise 

abschließend geprüft.

6.3 Absatzförderung

Im Rahmen der Messeförderung und der

Unterstützung von Verkaufsförderak-

tionen wurden im Jahr 2012 durch das 

LFI 92 Vorhaben mit fast 0,5 Mio. Euro

bewilligt. Dies sicherte u. a. die Präsenz

von Unternehmen der Ernährungswirt-

schaft auf internationalen Messen sowie

die Teilnahme an Hausmessen, die mit

verstärkten Marketingaktivitäten auf 

neue Angebote aus dem Land Mecklen-

burg-Vorpommern überregional auf-

merksam machten. Die überwiegende 

Anzahl der Projekte wurde mit dem 

Agrarmarketingverein Mecklenburg-

Vorpommern abgewickelt.
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 Im Jahr 2012 bewilligter Zuschuss

 bewilligte Projekte (in TEUR)

EU-Code 226

u. a. Waldbrand, Kalamität 62 1.140,6

EU-Code 227

u. a. nichtproduktive Investitionen 120 1.725,6

EU-Code 3231

FFH-Managementplanung im Wald 20 106,1
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6.4 Fischerei und Fischwirtschaft

Das LFI hat die Bearbeitung der För-

derfälle in den Bereichen Verarbeitung 

und Vermarktung von Erzeugnissen der

Fischerei und der Aquakultur, der Aqua-

kultur selbst, der Fischereihäfen, so ge-

nannter Anlandestellen und Fischerei-

schutzhäfen, der Erschließung neuer 

Absatzmöglichkeiten und Ausarbeitung 

von Werbekampagnen sowie der Ent-

wicklung der Fischwirtschaftsgebiete 

fortgesetzt. Das LFI hat an Treffen der

Lokalen Aktionsgruppen in den Fisch-

wirtschaftgebieten teilgenommen und 

sie hinsichtlich der fördertechnischen 

Umsetzung einzelner Vorhaben beraten.

Der Europäische Fischereifonds (EFF) be-

teiligt sich zu 75 % an der Finanzierung 

der Vorhaben, die entweder aus Mitteln

der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der Agrarstruktur und des Küsten-

schutzes“ oder aus nationalen Mitteln 

(Landesmittel und kommunale Mittel)

kofi nanziert werden. Der EFF kann In-

vestitionen für den Bau, die Erweiterung,

die Ausrüstung und die Modernisierung 

von Produktions- und Hafenanlagen 

unterstützen, insbesondere im Hinblick

auf die Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen und der Hygiene sowie auf den 

besseren Schutz der Gesundheit von 

Mensch oder Tier und die Verbesserung 

der Qualität der Erzeugnisse, sowie der

positiven Auswirkungen auf die Umwelt.

Durch die Förderung sollen insbesondere

die Be- und Verarbeitung sowie die Ver-

marktung fi schwirtschaftlicher Erzeug-

nisse in Bezug auf Menge, Qualität und

Art des Angebotes an die Markterforder-

nisse angepasst und Erlösvorteile erzielt

werden. Als Schwerpunkte haben sich

die Vorhaben in den so genannten Fisch-

wirtschaftsgebieten und der Errichtung 

von Aquakulturanlagen dargestellt. 

Das LFI hat insgesamt 13 Vorhaben 

mit 4,3 Mio. Euro Zuwendungen bewil-

ligt, darunter im Bereich produktiver 

Investitionen in der Verarbeitung und 

Vermarktung von fi schwirtschaftlichen 

Erzeugnissen für 3 Vorhaben mit insge-

samt 1,0 Mio. Euro. 

Zur Förderung der Fischerei und Fisch-

wirtschaft wurden 3,22 Mio. Euro aus-

gezahlt, wobei das LFI die Auszahlungs-

voraussetzungen geprüft und zu den

geförderten Investitionen 3 Inaugen-

scheinnahmen und 16 Vor-Ort-Kontrollen

durchgeführt hat. Zusätzlich wurde im

Jahr 2012 die Prüfung der Auszahlungs-

voraussetzungen für Maßnahmen von 

gemeinsamem Interesse (Pilotprojekte) 

in Höhe von 6,1 Mio. Euro übernommen.



6.5  Fischereiabgabe

Nach dem Fischereigesetz des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern steht das 

Aufkommen für die Fischereiabgabe dem

Land zu. Im Benehmen mit einem aus

Vertretern der berufl ichen und nichtbe-

rufl ichen Fischerei gebildeten Ausschuss 

verwendet das Land das Aufkommen 

aus der Fischereiabgabe vorrangig zur

Förderung der Fischerei und zum Schutz

und zur Pfl ege der Gewässer. Der Aus-

schuss hat über die eingereichten Pro-

jekte beraten und dem LFI zur Bewilli-

gung der Mittel seine Zustimmung erteilt. 

Das LFI hat Mittel für insgesamt 10 Pro-

jekte in der Höhe von 408 TEUR bewilligt 

und 379 TEUR ausgezahlt. 

6.6  Tierheime

Im Jahr 2012 wurden durch das LFI

nach der Richtlinie für die Gewährung

von Zuwendungen für die Errichtung 

und den Ausbau sowie für die Komplet-

tierung von Tierheimen an Tierschutz-

verbände und andere Tierschutzorgani-

sationen Zuwendungen in einer Höhe 

von insgesamt 100 TEUR bewilligt und 

ausgezahlt, insgesamt für 9 Vorhaben. 

Damit konnten 125 TEUR in Tierheime 

investiert werden. Das Land hat gegen-

über den Vorjahren zur Unterstützung 

von Tierheimen erheblich mehr Mittel 

bereitstellen können.

Im Jahr 2013 werden die vom Land-

wirtschaftsministerium übertragenen 

Aufgaben aus den Operationellen 

Programmen EPLR und des EFF sowie 

die aus den Landesprogrammen der 

Förderperiode 2007 bis 2013 planmäßig 

fortgeführt. Für die Förderziele nach 

diesen Programmen stehen auch im 

Jahr 2013 Mittel auf hohem Niveau zur 

Verfügung. 
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7. Förderung von Bildung und 
Qualifi zierung

7.1 Förderung der berufl ichen 
Erstausbildung 

Betriebliche Verbundausbildung

Die ESF-fi nanzierte Förderung der be-

trieblichen Verbundausbildung wurde 

im Jahr 2012 durch 28 Zuwendungen 

an Bildungsträger fortgesetzt und damit 

die Teilnahme von 276 Auszubildenden 

in 155 Ausbildungsbetrieben mit rund 

0,6 Mio. Euro subventioniert.

Ausbildungsplatzprogamme Ost
und Landesergänzungsprogramme

Für die Umsetzung der derzeitigen Aus-

bildungsplatzprogramme Ost wurden

im Jahr 2012 Zuwendungen in Höhe

von insgesamt 0,54 Mio. Euro aus ESF-

Mitteln an die Industrie- und Handels-

kammern sowie die Handwerkskammern

ausgezahlt. 

Überbetriebliche Lehrlingsunter-
weisung

Im Rahmen der überbetrieblichen Lehr-

lingsunterweisung wurden im Jahr 2012

Förderungen an insgesamt 18 Bildungs-

träger bzw. Handwerkskammern mit 

einem Zuschussvolumen von rund 1,0

Mio. Euro ausgereicht. Über diese Richt-

linie konnte die Teilnahme von 8.758 

Auszubildenden an 1.178 überbetriebli-

chen Lehrgängen bezuschusst werden. 

7.2 Struktur- und Arbeitsmarkt-
förderung

Förderung der Anpassungsfähig-
keit und Wettbewerbsfähigkeit

Im Bereich der ESF-fi nanzierten Arbeits-

marktförderung konnten im Jahr 2012

17 Projekte aus der Richtlinie zur För-

derung der Anpassungsfähigkeit und 

Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftig-

ten und Unternehmen mit insgesamt 

0,823 Mio. Euro und 18 Projekte mit 

einem Zuschussvolumen von insge-

samt 1,1 Mio. Euro aus der Richtlinie 

zur Förderung der Qualifi zierung von

Arbeitslosen gefördert werden. Zudem 

wurden im Bereich der Förderung des 

lebenslangen Lernens 6 Projekte mit ins-

gesamt 1,9 Mio. Euro bezuschusst.

Für diese Projekte sowie für in 2012 fort-

gesetzte Projekte aus den Bewilligungs-

jahren 2009 – 2011 wurden insgesamt 

4,5 Mio. Euro ausgezahlt.
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Programm Zusagen Volumen geförderte Teilnehmer

 (Anzahl)  (in TEUR)  bzw. Arbeitsplätze

Betriebliche Verbundausbildung 28 0,553 276

ÜLU 18 0,999 8.758

Förderung von Strukturentwicklungs-

maßnahmen 41 1,100 -

Netzwerke 0 0 -

Förderung der Anpassungsfähigkeit und

Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten

und Unternehmen 17 0,823 -

Kompetenzentwicklung 682 1,003 -

Förderung der Qualifi zierung

von Arbeitslosen 18 1,100 -

Förderung des lebenslangen Lernens 6 1,900 -

Bildungsschecks für Existenzgründer 1.027 0,608 1.027

Meisterprämie 22 0,165 22

Meisterweiterbildungsstipendium 2 0,044 2

Gründerstipendium 5 0,055 5

Gesamt 1.866 8,3500 

Aufteilung der Mittel auf die Programme
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Förderung der Kompetenzent-
wicklung 

Im Land wurde 2012 die Kompetenz-

entwicklung von Mitarbeitern in be-

stehenden Unternehmen mit Hilfe von

Bildungsschecks gefördert. 

Dabei wurden 682 Zuwendungsbe-

scheide an Unternehmen zur Unterstüt-

zung der Kompetenzentwicklung ihrer 

Mitarbeiter ausgereicht.

Förderung von Strukturentwick-
lungsmaßnahmen

Zwei landesweite und 39 regionale Pro-

jekte wurden aus dem Bereich der Förde-

rung von Strukturentwicklungsmaß-

nahmen subventioniert. Dafür wurden 

ESF-Mittel in Höhe von rund 1,1 Mio. 

Euro bewilligt. Für diese Projekte sowie 

für in 2012 fortgesetzte Projekte aus den 

Bewilligungsjahren 2008 - 2011 wurden 

insgesamt 1,2 Mio. Euro ausgezahlt.
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8. Sportförderung

Programme und Einzelzuwen-
dungen

Die mit Erlass des Ministeriums 

für Inneres und Sport des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern vom 

17.09.2008 dem LFI übertragene 

Sportförderung umfasst 2012 die 

Förderung

– internationaler Sportkontakte

– von Projekten im Sport 

– des Landessportbundes Mecklenburg-

Vorpommern e.V. 

– der Personalmanagement gGmbH 

des LSB

– hauptberufl icher Tätigkeit im Sport

– von „Olympia- und Juniorteams“

– des Sportstättenbaus (Sportstb RL)

– des Olympiastützpunktes Mecklen-

burg-Vorpommern

– des Erwerbs von Großsportgeräten

– von Projekten im Kinder- und 

Jugendsport.

Bewilligungsergebnisse und 
Auszahlungsvolumina

Im Großbereich der Sportstättenförde-

rung gem. der Sportstb RL wurden im 

Berichtsjahr insgesamt 43 Maßnahmen 

mit einem Zuschussvolumen von ins-

gesamt 6,2 Mio. Euro bewilligt, von 

denen 25 Förderfälle mit insgesamt rund 

4,5 Mio. Euro auf den Förderbereich I

(EU-Mittel mit nationaler Kofi nanzie-

rung) und 18 Förderfälle mit rd. 1,7 Mio.

EUR auf den Förderbereich II entfallen.

Die Auszahlungen für den Förderbe-

reich I betrugen rund 3,3 Mio. Euro; im 

Förderbereich II betrugen die Auszah-

lungen im Berichtsjahr insgesamt rund 

2,0 Mio. Euro (einschl. Auszahlungen 

in 2012 für Bewilligungen aus den Vor-

jahren).

Für die übrigen o. g. Programme konn-

ten in 2012 durch das Landesförder-

institut 84 Bewilligungen mit einem 

Zuschussvolumen von insgesamt rund 

8,0 Mio. Euro ausgesprochen werden.

Hinzu kommen rund 1,0 Mio. Euro 

aus Änderungsbescheiden. Für diese 

Förder-Teilbereiche wurden vom LFI 

rund 9,0 Mio. Euro ausgezahlt (ein-

schließlich Auszahlungen für bereits

vor 2012 bewilligte und erst in 2012 

abgerufene Fördermittel).

Im Ergebnis wurden 239 Auszahlungs-

vorgänge (inkl. Auszahlungen für noch 

vom Innenministerium M-V erstellte 

Zuwendungsbescheide) mit einem Ge-

samtbetrag in Höhe von rund 14,2 Mio.

Euro geprüft, fehlende Unterlagen an-

gefordert, Inplausibilitäten geklärt und

die Mittel an die Zuwendungsempfänger

ausgereicht.

Im Berichtszeitraum wurden rund 9.900 

Geschäftsvorfälle (inkl. abgeschlossene 

Verwendungsnachweisprüfungen) bear-

beitet.
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Die auf dem Foto dargestellte sanierte 

Sporthalle gehört zur Heinrich-Heine-

Schule der Stadt Gadebusch. Saniert 

wurden sowohl die Gebäudehülle, 

als auch die Innenräume der Sport-

halle.

Ca. 600 Nutzer profi tieren regelmäßig 

von der sanierten Sporthalle.

Projekt Sportförderung
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9. Denkmalpfl ege

Programmziel und Inhalt

Der Bereich Denkmalpfl ege ist dem 

Landesförderinstitut mit Erlass des 

Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur vom 30.06.2010 übertragen 

worden. 

Im Rahmen der Richtlinie für die Be-

willigung fi nanzieller Zuwendungen 

zur Erhaltung von Denkmalen im länd-

lichen Raum in Mecklenburg-Vorpom-

mern gewährt das Land Zuwendungen 

für den Schutz und die Pfl ege von Denk-

malen als Zeugnisse der Vergangenheit 

und kulturellen Tradition. Die Zuwen-

dungen dienen der Sicherung, Erhal-

tung und der teilweisen Rekonstruktion 

von Baudenkmalen, beweglichen Denk-

malen und Bodendenkmalen als Merk-

mal der Kulturlandschaft. 

Bewilligungsergebnisse und 
Auszahlungsvolumen

Im Berichtsjahr sind durch das Landes-

amt für Kultur und Denkmalpfl ege 

(LAKD) dem LFI insgesamt 39 fachlich 

vorgeprüfte Förderungsanträge mit 

einem Antragsvolumen von 3,13 Mio.

Euro übergeben worden.

Beschieden wurden bis zum Jahresende 

36 vollständige/prüffähige Anträge 

(inkl. der Ende 2011 gestellten und in 

2012 bewilligten Anträge) mit einem 

Bewilligungsvolumen von rund 2,7 Mio.

Euro. 

2012 wurden in diesem Bereich 3,6 Mio. 

Euro in 60 Zahlungsvorgängen aus-

gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden 

insgesamt rund 2.500 Geschäftsvorfälle 

bearbeitet.
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An der Dorfkirche St. Petri in Kagen-

dorf wurden durch Sanierungsarbeiten 

an Fassade und Fachwerk die Ziele der 

Denkmalpfl ege erreicht und die be-

schädigten Umfassungswände wieder 

hergestellt.

Die Restaurierung des Wappens am 

Kloster-Schloß-Komplex Dargun ent-

sprechend der denkmalrechtlichen 

Zielstellung führte nicht nur zum Er-

halt des Wappens.

Durch die farbliche Gestaltung der 

heraldischen Darstellung wurde auch 

eine optische Betonung erzielt, um 

noch mehr Augenmerk auf das Schloss 

zu lenken.  

Sanierungsarbeiten an der Dorfkirche in Kagendorf
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10. Weitere Programme

10.1 Aktionsplan Klimaschutz
Das Jahr 2012 war nach der Landtags-

wahl im Herbst 2011 das erste Jahr, in

dem die Politikansätze des neu geschaf-

fenen Energieministeriums Mecklen-

burg-Vorpommern in voller Breite ihre 

Wirkung auch auf die Fortsetzung der 

Förderung von investiven Vorhaben zur

Umsetzung des Aktionsplans Klima-

schutz entfalten konnten. So wurden 

hier insbesondere Schwerpunkte bei der

Unterstützung von Gemeinden bei Um-

rüstungen auf energiesparende Straßen-

beleuchtungen oder auch bei der Forcie-

rung der Bioenergiedorfi nitiative gesetzt.

Ein Schwerpunkt besteht weiterhin in 

der Förderung von Vorhaben der ener-

getischen Sanierung von öffentlichen 

oder sozialen Gebäuden. Ein ebenso 

wesentlicher Schwerpunkt besteht bei 

der möglichen Förderung von Projekten 

zur Nutzung der Tiefengeothermie und 

Energiespeichersystemen.

Kern der neu geförderten Projekte waren 

in 2012 erneut die Investitionsprojekte 

im Bereich der biomassebasierten Wär-

meenergieerzeugung durch Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen.

In der konkreten Projektförderung konn-

ten so im abgelaufenen Jahr 2012 im

Rahmen der Umsetzung des Aktionsplans

Klimaschutz des Landes Mecklenburg-

Vorpommern 33 beantragte Projekte mit

einer Förderung nach der entsprechen-

den Landesrichtlinie bedacht werden. 

Mit dem bewilligten Zuschussvolumen 

von 3,5 Mio. Euro wurde ein weiteres 

Investitionsvolumen von rd. 13,3 Mio. 

Euro realisiert. Somit sind im Bereich 

der Klimaschutzförderung seit Beginn 

der aktuellen Förderung in 2007 bereits

Zuschüsse in einer Gesamthöhe von et-

wa 19,7 Mio. Euro an die Zuwendungs-

empfänger für insgesamt 225 Einzel-

vorhaben ausgereicht worden. Damit 

führten seit Gültigkeit dieser Richtlinie 

bereits Investitionen in Höhe von 74,4 

Mio. Euro zur Einsparung von gesamt

rd. 113.600 t CO2. In 24 Fällen waren

begleitend zu den Vorhaben Änderungs-

bescheide zu erstellen. Die Höhe der 

ausgezahlten Mittel in 2012 belief sich

auf rund 3,5 Mio. Euro in 41 Auszah-

lungsvorgängen.

Die Zahl der abzulehnenden Anträge 

auf Förderung stieg im Jahr 2012 um 

weitere 39 Fälle. In der Gesamtlaufzeit 

der Richtlinie war für bisher 478 einge-

reichte Anträge keine Förderung mög-

lich.

Eine neue Priorität wurde durch das 

Energieministerium bei der Förderung 

von Machbarkeitsstudien, sowohl für 

Bioenergiedörfer aber auch für andere

Energieeffi zienz steigernde oder Energie 

einsparende Projekte, gelegt. Hiermit 

soll insbesondere eine Unterstützung für

Projekte mit regional nachhaltiger Wir-

kung gegeben werden. Da die Förde-

rung hierzu erst nach Verabschiedung 

des Haushaltsgesetzes Mitte 2012 mög-

lich war, konzentrierte sich die Tätigkeit 

hierzu auf intensive Beratungsangebote 

sowie die Vorbereitung der Maßnah-

men für 2013. Unter der Themenstellung
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„(Bio)EnergieDörfer als Daseinsvorsorge:

Aufbau einer (Bio)EnergieDörfer-Genos-

senschaft“ wurde in einem Einzelfall ge-

meinsam mit dem Bundesministerium 

des Innern eine Unterstützung für die 

Akademie für nachhaltige Entwicklung 

gewährt.

Das Klimaschutz-Förderprogramm hat 

seine Stellung als zentrales Instrument 

zur Förderung erneuerbarer Energien 

sowie von Energieeinspar- und Energie-

effi zienzsteigerungsmaßnahmen in 

Mecklenburg-Vorpommern gefestigt. 

So werden über diese Förderinstrumente 

noch in der aktuellen Förderperiode 

zusätzlich zum bisherigen Budget von 

22 Mio. Euro weitere 10 Mio. Euro für

die Förderung zur Verfügung gestellt.

Zudem wird eine Reihe von Vorhaben

dabei in verschiedensten Kombinatio-

nen mit anderen Finanzierungsinstru-

menten des Landes unterstützt. Ein Ar-

beitsschwerpunkt lag im Berichtsjahr 

2012 auch in der Prüfung von Verwen-

dungsnachweisen, um den bevorste-

henden Abschluss der Förderperiode 

zu sichern. So wurde die Gesamtzahl 

der geprüften Verwendungsnachweise 

durch 28 Abschlüsse in 2012 auf 96 er-

höht.

Auf der Basis des Aktionsplans Klima-

schutz ist auch künftig eine deutliche 

Ausweitung der Förderansätze im Be-

reich der erneuerbaren Energien sowie

der Energieeffi zienzsteigerung vorgese-

hen. Die Entwicklung eines Darlehens-

förderinstrumentes spielte in 2012 eine

wesentliche Rolle. So soll unter dem

Eindruck sinkender Mittel für nicht

rückzahlbare Zuschüsse künftig ein 

ausgewogener Ansatz aus Darlehens-

fördermöglichkeiten sowie Ansätzen 

zur Zuschussgewährung entwickelt wer-

den. Im ersten Schritt wird zu Beginn

des Jahres 2013 mit der In-Kraft-Setzung

des Klimaschutz-Darlehensförderpro-

gramms gerechnet.

Im Berichtsjahr wurde durch das LFI 

im Auftrag des Ministeriums für Land-,

Forstwirtschaft und Umwelt Mecklen-

burg-Vorpommern weiterhin das bereits

in 2010 bewilligte Vorhaben zur Errich-

tung und zum Betrieb des Landeszen-

trums für erneuerbare Energien – Leea

in Neustrelitz betreut. Die hier vorgese-

hene Bündelung zahlreicher Aktivitäten 

auf dem Gebiet der erneuerbaren Ener-

gie in Mecklenburg-Vorpommern wird

bereits durch die Akzentsetzung bei der

Errichtung des Baukörpers von der Bio-

massenutzung bis zur Photovoltaikin-

stallation demonstriert. Dieses, gemein-

sam mit der Klimaschutzförderrichtlinie 

unterstützte Vorhaben wurde in 2012

durch den Investor fertig gestellt und 

konnte seiner geplanten Nutzung zuge-

führt werden. Durch das LFI wurden

daher auf die eingereichten Auszah-

lungsanträge die entsprechenden Mittel-

auszahlungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. 

Euro vorgenommen. Es ist vorgesehen, 

dass Förderverfahren in 2013 mit der 

Verwendungsnachweisprüfung abzu-

schließen.
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10.2 Gesundheitswirtschaft

Für die Förderung von Vorhaben der Ge-

sundheitswirtschaft erfolgte, wie auch in

den vorangegangenen Jahren, ebenso

in 2012 eine enge thematische Abstim-

mung mit dem Wirtschaftsministerium 

Mecklenburg-Vorpommern. Ein Schwer-

punkt der Fördertätigkeit lag in der ersten

Jahreshälfte 2012 erneut in der Bearbei-

tung und Bewilligung einer Zuwendung

für die nunmehr 8. Nationale Bran-

chenkonferenz Gesundheitswirtschaft 

unter dem Titel „ Gesundheit erleben!

Aspekte branchenübergreifender Koope-

rationen“.

In den Jahren der Bearbeitung der För-

derung von Gesundheitswirtschaftspro-

jekten wurde bislang jeweils einmal 

jährlich mit einem Ideenwettbewerb 

nach den besten Projektideen in Meck-

lenburg-Vorpommern gesucht. Dieser

erfolgreiche Ansatz wurde auch in 2012

fortgesetzt. Durch das Wirtschaftsmi-

nisterium Mecklenburg-Vorpommern 

wurde in 2012 der V. Ideenwettbewerb 

unter dem Motto „Gesunde Ideen“ 

ausgeschrieben. Die hohe Priorität der 

durchgeführten Ideenwettbewerbe zur 

weiteren Entwicklung Mecklenburg-Vor-

pommerns zum führenden Gesundheits-

land sowie zur Stärkung dieser Wachs-

tumsbranche wird insbesondere auch 

an der 2012 erfolgreich durchgeführten 

Informationsveranstaltung „Gesunde 

Ideen für das Gesundheitsland – Fünf

Jahre Ideenwettbewerb Gesundheitswirt-

schaft in Mecklenburg-Vorpommern“ 

deutlich.

Durch das LFI erfolgte zum letztjährigen

Wettbewerb eine unterstützende Flan-

kierung des Projektauswahlverfahrens. 

Die Kernaufgaben, die Bearbeitung der

Anträge zu den siegreichen Projektideen

sowie die Bewilligung von Zuwendun-

gen, wurde in 2012 sowohl für Vorha-

ben aus dem Ideenwettbewerb 2011 als

auch 2012 vorgenommen. Durch das

Landesförderinstitut wurde wiederum

die erforderliche umfassende Beratungs-

arbeit geleistet. Die von den Antragstel-

lern vorgenommenen Projekt- und An-

tragsmodifi zierungen führten zu einer 

über den Jahresszeitraum verteilten 

Umsetzung der Projektförderungen. So

wurden vom Landesförderinstitut in 

2012 insgesamt 6 neue Vorhaben mit

einer Zuwendung unterstützt. Mit den

gewährten Zuwendungen der Neube-

willigungen in Höhe von 0,8 Mio. Euro 

wurden so in der Gesundheitswirtschaft 

bereits 4,1 Mio. Euro an Fördermitteln 

eingesetzt. Der Auszahlungsstand er-

reichte nach weiteren 38 Auszahlungen 

von 0,7 Mio. Euro in 2012 ein gesamtes

Auszahlungsniveau von knapp 2,7 Mio.

Euro. Durch die Beendigung von 6 Ver-

wendungsnachweisprüfungen in 2012 

liegt die Zahl der insgesamt geprüften 

Verwendungsnachweise jetzt bei 8.

Für die insgesamt 21 in 2012 in der

Durchführung befi ndlichen Förderpro-

jekte war auch wieder ungemindert 

intensive Tätigkeiten im Rahmen der 

Bearbeitung von Auszahlungsanträgen 

sowie insbesondere auch bei der Bewer-

tung und Umsetzung von Projektände-

rungen erforderlich. Die Vielschichtigkeit 
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der zu koordinierenden und regulieren-

den Sachverhalte macht hier eine aus-

geprägte Befassung erforderlich.

Daneben wurde weiterhin die Ausfüh-

rung des Zahlungsverkehrs an die

BioCon Valley GmbH im Rahmen der

EFRE-Priorität „Koordinierung von Maß-

nahmen der Gesundheitswirtschaft“ 

vorgenommen. Hier wird auf Basis der

Prüffeststellung durch das Wirtschafts-

ministerium Mecklenburg-Vorpommern 

die Entgeltzahlung auf den zwischen 

Land und BioCon Valley GmbH beste-

henden Dienstleistungsvertrag technisch

abgewickelt und für den EFRE wirksam 

erfasst.

10.3 INTERREG IV A

Im Rahmen der Programmumsetzung 

der EU-Gemeinschaftsinitiative INTER-

REG IV A, Ziel 3 „Europäische territoriale

Zusammenarbeit – Grenzübergreifende

Zusammenarbeit“ der Länder Mecklen-

burg-Vorpommern/Brandenburg und 

der Republik Polen (Wojewodschaft 

Zachodniopomorskie) 2007 bis 2013 

wurden im Jahr 2012 drei grenzüber-

greifende Projekte mit einer Fördersum-

me von insgesamt 3,8 Mio. EUR bewilligt.

Dazu gehören die Projekte „Die Ostsee

– Inseln, Länder, Kulturen und Natur-

räume verbindend – ein gemeinsames

polnisch-deutsches Projekt zur Umwelt-

bildung“, „Tore die verbinden – die 

Restaurierung des Walltores in Stargard 

Szczeciński und der Wiederaufbau des

Mühlentores in Bernau bei Berlin“ sowie

das Projekt „Wasserwanderrastplätze 

mit der notwendigen Infrastruktur in

der Region Recknitz-Trebeltal und der

Gemeinde Pelczyce sowie die Erweite-

rung der Jugendherberge der Gemeinde 

Grammendorf in Nehringen“.

An den drei Projekten sind insgesamt

8 Projektpartner aus den Ländern Meck-

lenburg-Vorpommern/Brandenburg 

und der Republik Polen (Wojewodschaft 

Zachodniopomorskie) beteiligt.

Die für das operationelle Programm 

INTERREG IV A bereitgestellten Mittel

sind somit bereits zu ca. 95 % in grenz-

übergreifenden Projekten gebunden. Ge-

genwärtig befi nden sich im Programm-

gebiet 63 Projekte mit 192 Projektpart-

nern in der Umsetzungsphase. Dies hat

aufgrund der Programmstruktur einen

erheblichen Abstimmungs- u. Koordinie-

rungsaufwand zur Folge.

Im Rahmen der Programmumsetzung 

wurden im Jahr 2012 Fördermittel in

Höhe von 30,1 Mio. Euro mit 277 Mit-

telauszahlungen ausgezahlt sowie 109 

Änderungsbescheide bzw. -verträge er-

stellt. 

Auch im Jahr 2012 erfüllte das LFI die

Sekretariatsfunktion des Programms 

und leitete die Außenstelle des Gemein-

samen Technischen Sekretariates (GTS)

in Löcknitz. Als Dienstleister der Ge-

meinsamen Verwaltungsbehörde und der

Bescheinigungsbehörde übernahm es 

zusätzlich die Aufgaben der Programm-

begleitung und des Monitorings mit 

Hilfe des Datenbanksystems efREpor-

ter IV aus welchem auch die Daten für 



die Zahlungsanträge generiert wurden. 

Für das Programm INTERREG IV A wer-

den die Verwaltungsprüfungen und Vor-

Ort-Kontrollen durch die Prüfer des LFI 

durchgeführt. 71 Ausgabenerklärungen 

wurden im Jahr 2012 testiert und 24 

Vor-Ort-Prüfungen durchgeführt. Die 

Testate sind Voraussetzung für die Aus-

zahlung der Mittel.

10.4 Verbesserung der elektroni-
schen Verwaltung

Programmziel und Inhalt

Im Rahmen der Richtlinie zur Verbesse-

rung der elektronischen Verwaltung für

Bevölkerung und Unternehmen in Meck-

lenburg-Vorpommern gewährte das Land

mit Unterstützung des Europäischen 

Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) 

Zuwendungen an Gemeinden, Ämter, 

Landkreise, kreisfreie Städte, einschlägig

aktive Zweckverbände und die kommu-

nalen Landesverbände in diesem Bun-

desland. 

Ziel der Förderung ist die Verbesserung 

des Zugangs für Bevölkerung und Unter-

nehmen zu öffentlichen Dienstleistungen

durch den Einsatz moderner Informa-

tions- und Kommunikationstechnolo-

gien. Gefördert werden solche neu ein-

zuführenden Projekte der elektronischen 

Verwaltung, die dazu beitragen, den 

Nutzendes Internets und von Online-

Verwaltungsverfahren zu verbessern. 

Dazu gehörten z. B.

– Schaffung von Diensten mit dem Ziel 

der elektronischen Abwicklung von 

Verwaltungsvorgängen,

– Entwicklung und Einführung von

Methoden und Modellen der Trans-

aktionsabwicklung und Integration 

bei Berücksichtigung von Datensicher-

heit und Datenschutz,

– Vorhaben zur Entwicklung von In-

formations- und Kommunikations-

rahmenbedingungen, Methoden, 

Modellen und Instrumenten der 

elektronischen Verwaltung,

– Aufbau von integrierten Informa-

tionsdiensten und Onlineverwaltungs-

verfahren,

– Maßnahmen zum Aufbau der Kom-

munikationsinfrastruktur unter dem

Gesichtspunkt der Serviceorientierung.

Bewilligungsergebnisse und 
Auszahlungsvolumen

Im Berichtsjahr wurden keine neuen 

Hauptanträge gestellt. Im gleichen Zeit-

raum konnten 6 vollständige/prüffähige

Anträge vom LFI bewilligt werden; das 

Bewilligungsvolumen beläuft sich auf 

rund 1,04 Mio. Euro.

Fördermittel in Höhe von rund 0,51 Mio.

Euro wurden in 9 Zahlvorgängen aus-

gezahlt. Im Berichtsjahr wurden keine

abschließend prüffähigen Verwendungs-

nachweise eingereicht. Es wurden rund

670 Geschäftsvorfälle im Berichtszeit-

raum bearbeitet.
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Eines von den 63 Projekten mit dem 

Projekttitel „Deutsch-polnisches Musik-

schulzentrum Stargard Szczeciński/

Hansestadt Stralsund – Kulturelles Erbe

bewahren und pfl egen“ wird Mitte 2013

die Bauphase abschließen.

Mit der Schaffung des deutsch-polni-

schen Musikzentrums wird die Pfl ege 

des gemeinsamen kulturellen Erbes 

und die Weitergabe der musikalischen

Tradition an die Kinder und Jugendli-

chen in der Euro-Region POMERANIA

ermöglicht. Die räumlichen Voraus-

setzungen für die Zusammenarbeit 

der Musikschulen in Stralsund und 

Stargard Szczeciński werden mit der 

Sanierung des „Landständehauses“, 

einem barocken, denkmalgeschütz-

ten Stadtpalais aus dem Anfang des 

18. Jahrhunderts und der Erweiterung 

in Form eines rückwärtigen Neubaus 

in der Badenstraße 39 in Stralsund 

und mit der Sanierung des Gebäudes 

in Stargard Szczeciński, ul. Kazimierza 

Wielkiego 13 und dem Ausbau des 

Schulgebäudes aus den siebziger Jah-

ren des vergangenen Jahrhunderts 

in der ul. Kazimierza Wielkiego 13 a 

geschaffen.

Für die Förderung des Projektes wurden

5.141.572,00 EUR aus dem EU Haushalt

und 191.480,00 EURO aus Landesmit-

teln Mecklenburg-Vorpommern bereit-

gestellt.          

Deutsch-polnisches Musikschulzentrum

und in der Hansestadt Stralsund

deutsch-polnischen Musikzentrum:

in Stargard Szczeciński



10.5 Wirtschaftliche Filmförderung

Die Wirtschaftliche Filmförderung in 

Mecklenburg-Vorpommern hat zum Ziel

Wertschöpfung in der Wirtschaft des 

Landes durch direkte Umsätze zu gene-

rieren und Einkommen zu schaffen. Mit

Hilfe wirtschaftlicher Anreize sollen Film-

produktionen im Land unterstützt und 

Drehstandorte vermarktet werden. Da 

Filme und Dokumentationen zudem 

ideale Werbeträger darstellen, können

sie über Landesgrenzen hinweg einen

wichtigen Beitrag zur Erhöhung des 

Bekanntheitsgrades sowie zur Verbesse-

rung des Images des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern leisten. 

Im Jahr 2012 wurden zwei Filmvorhaben

mit einem Mittelvolumen von 111.220,00

EUR über die Wirtschaftliche Filmförde-

rung bezuschusst. Dies waren zum einen

die zweiteilige TV-Dokumentation „Die 

Außenhändler“ und zum anderen der 

Kinospielfi lm „Der Kanal“.

10.6 Förderung der Umrüstung 
auf digitale Kinotechnik

Um die Infrastruktur der Kinolandschaft 

Mecklenburg-Vorpommern auch für die 

Zukunft zu sichern und gleichzeitig das 

Ziel einer möglichst fl ächendeckenden 

Digitalisierung zu erreichen, fördert das 

Land Mecklenburg-Vorpommern eine 

Anschubfi nanzierung zur Umrüstung 

von Kinobetriebsstätten auf die digitale 

Kinoprojekttechnik. 

Im Jahr 2012 wurde die Umrüstung von 

6 Kinosälen mit einem Mittelvolumen 

von 72.593,00 EUR bezuschusst. Darun-

ter waren je zwei Säle im „Movie Star“ 

in Parchim und im „Kinocenter“ in An-

klam. Weiterhin konnten je ein Saal im 

„Ostsee Kino“ in Kühlungsborn und im 

„Luna Filmtheater“ in Ludwigslust mit 

Hilfe der Anschubfi nanzierung durch 

das Land auf digitale Technik umgerü-

stet werden.
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11. Klagen und Prozessverfahren

Im Jahr 2012 wurden aus dem Bereich

der Wohnungsbauförderung insgesamt

sechzehn neue zivilgerichtliche Verfah-

ren, an denen das Landesförderinstitut 

als Prozesspartei beteiligt war bzw. ist, 

verzeichnet. In zehn Fällen war dies auf

den vom LFI beantragten Erlass von 

Mahn- bzw. Vollstreckungsbescheiden 

gegenüber leistungsrückständigen Kun-

den zurückzuführen; davon konnten

sechs Verfahren unterjährig beendet wer-

den. In fünf Fällen wurde das LFI ver-

klagt bzw. war Antragsgegner im Rah-

men von Prozesskostenhilfeverfahren. 

In einem weiteren Fall wurde die Abtre-

tung eines von einem Darlehensnehmer 

übertragenen Anspruchs gegenüber der 

Zessionarin angefochten.

Neben den oben Erwähnten wurden fünf

bereits anhängige Zivilprozesse rechts-

kräftig entschieden. Zum Jahresende 

2012 waren insgesamt 23 zivilgericht-

liche Verfahren in Bearbeitung, aktuell

sind es 21. Darunter sind z. T. Verfah-

ren, in denen die Entscheidung bereits 

rechtskräftig ist, der Vorgang jedoch 

noch nicht endgültig abgeschlossen wer-

den konnte. 

Ferner wurden im Berichtszeitraum 23

Bescheide des LFI vor den Verwaltungs-

gerichten angefochten. Gegenstand die-

ser Rechtsstreite waren vorrangig Wider-

rufs- und Rückforderungsbescheide aus

den Abteilungen Landesprogramme

und Darlehen (11 Verfahren) sowie Ge-

meinschaftsaufgabe (acht Verfahren). 

Zwei Klagen richteten sich gegen Zwi-

schenabrechnungsbescheide aus dem

Bereich Städtebau. Weiterhin wurden die

Nichtgewährung einer Zuwendung aus 

dem Programm Denkmalförderung so-

wie die Versagung des Informationszu-

gangs nach dem IFG M-V im Klageweg 

angegriffen. Die vg. Verfahren sind bis-

lang nicht abgeschlossen.

Der bereits anhängige Präzedenzrechts-

streit vor dem OVG Mecklenburg-Vor-

pommern endete nach Zurückweisung 

der Nichtzulassungsbeschwerde durch 

das BVerwG endgültig zulasten des LFI.

In einem anderen vor dem VG Greifs-

wald geführten Verfahren blieb die gegen

das LFI gerichtete Klage ohne Erfolg; den

Antrag auf Zulassung der Berufung wies

das OVG zurück. Drei weitere Klagen 

wurden im Zuge des laufenden Verwal-

tungsprozesses zurückgenommen. Ein 

seit 2008 schwebendes Verfahren, zu 

welchem das LFI beigeladen wurde, 

konnte auch im Jahr 2012 nicht abge-

schlossen werden.
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   31.12.2011

 Euro Euro TEUR

1. Barreserve  1.966,60 2

2. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 66.166.818,10  73.321

b) andere Forderungen 89.413.009,59  31.180

  155.579.827,69 104.501

3. Forderungen an Kunden  2.313.975.890,21 2.346.887

4. Immaterielle Anlagewerte  89.494,35 91

5. Sachanlagen  291.548,10 237

6. Sonstige Vermögensgegenstände  2.619.926,23 2.603

Summe der Aktiva  2.472.558.653,18 2.454.321

Aktivseite
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Passivseite

Eventualverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus im Auftrage des

Landes Mecklenburg-Vorpommern

bewilligten bzw. übernommenen Bürgschaften 1.404.277,26 1.466

   31.12.2011

 Euro Euro TEUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 7.308.309,45  2.680

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 431.682.821,07  403.051

  438.991.130,52 405.731

2. Andere Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) täglich fällig  152.041.694,41  101.005

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 1.868.143.242,27  1.931.652

  2.020.184.936,68 2.032.657

3. Sonstige Verbindlichkeiten  2.596.109,10 4.999

4. Rechnungsabgrenzungsposten  29.643,25 22

5. Andere Rückstellungen  9.822.804,29 9.978

6. Rücklage  934.029,34 934

Summe der Passiva  2.472.558.653,18 2.454.321
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Aufwendungen

 Euro Euro Euro Euro 2011

     TEUR

1. Zinsaufwendungen    55.153.677,89 64.260

darunter: 

durchlaufende Zinsen 41.232.793,70    (48.709)

2. Allgemeine Verwaltungs-

aufwendungen

a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter  12.998.400,29   12.946

ab) Soziale Abgaben und 

Aufwendungen für Alters-

versorgung und für Unter-

stützung  4.302.605,34   3.522

darunter:   17.301.005,63  16.468

für Altersversorgung 1.515.588,37    (880)

b) andere Verwaltungsauf-   3.645.145,40  4.047

wendungen     20.946.151,03 20.515

3. Abschreibungen und Wert-

berichtigungen auf immateri-

elle Anlagewerte und Sach-

anlagen    154.822,90 115

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen    1.826.799,89 1.699

darunter:

Zuführung zum Kommunalen

Aufbaufond 0,00    (120)

5. Außerordentliche Auf-

wendungen    451.989,00 452

     

Summe der Aufwendungen    78.533.440,71 87.041

Zuschüsse und sonstige    268.713.431,56 266.087
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Erträge

  Euro  Euro 2011

     TEUR

1. Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften   41.253.467,24 48.779

2. Provisionserträge    7.773.308,99 8.216

3. Sonstige betriebliche Erträge    29.506.664,48 30.046

darunter:

andere Erstattungen  13.920.884,19   (15.551)

Summe der Erträge    78.533.440,71 87.041

Inanspruchnahme der Fonds für Zuschüsse und sonstige  268.713.431,56 266.087

Jahresüberschuss

      Euro 2011

     TEUR

1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag    0,00 0 

3. Entnahme aus Rücklage gem. § 15 Abs. 2 Treuhandvertrag  0,00 0

3. Bilanzgewinn    0,00 0



Anhang des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern
– Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale –
Schwerin für das Geschäftsjahr 2012
          

1. Grundlagen zur Aufstellung des Jahresabschlusses

Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern – nachfolgend „Lan des  förder-

institut“ oder „LFI“ genannt – ist ein rechtlich unselbstständiger Geschäftsbereich 

der NORD/LB, der jedoch in seiner Aufgabenstellung selbstständig und dement-

sprechend betriebs wirt schaft lich, orga nisa torisch und personell von der NORD/LB

getrennt ist. Demgemäß stellt das Landes förderinstitut einen eigenen Jahresab-

schluss auf; er wird in den Jahresabschluss der NORD/LB einbezogen.

Der Jahresabschluss des Landesförderinstituts wird in freiwilliger Anwendung der

Vorschriften des Han delsgesetz buchs (HGB), der Verordnung über die Rechnungs-

legung der Kre ditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) sowie

den ergänzenden Bestimmungen des Treuhandvertrags und unter Berücksichtigung

institutsspezifi scher Besonderheiten auf gestellt.

Das LFI tätigt keine Fremdwährungsgeschäfte. Es ist nach § 5 KStG von der Körper-

schaftssteuer und nach § 3 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Die jeweils angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind in den Ab-

schnitten Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den Angaben

und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-

nung angegeben.

Aus Gründen der Bilanzklarheit und Übersichtlichkeit wurden in der Gliederung 

der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber dem amtlichen Form-

blatt die Leerpo sitionen ausgelas sen.

Neben den erforderlichen Angaben im Anhang werden aufgrund der besonderen 

Gegebenheiten des Landesförderinstituts zu folgenden Posten die Gesamtbeträge 

genannt: Zweck gebundene Mittel, Verbindlichkeiten aus Zinsen und Tilgungen, 

„Durchlaufende Zinsen“ sowie Zinserträge aus verfügbaren und weitergeleiteten 

zweckgebundenen Mitteln.

Die vom LFI verwalteten rechtlich unselbstständigen Sondervermögen des Landes 

unter der Bezeichnung „Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vorpommern“ 

mit dem Kommunalen Kofi nanzierungsprogramm und „Sondervermögen Wohn-

raumförderung“ werden aktivisch und passivisch in gleicher Höhe aus gewiesen. 

Die Zugehörigkeit dieser Sondervermögen ist in den nach folgenden Erläuterungen 

bei den Bilanzposten, unter denen der Ausweis erfolgt, angegeben.
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2. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und der Schulden wird nach den Bewer-

tungs vorschriften der §§ 252 ff. HGB vorgenommen, sofern nicht die Sondervor-

schriften des § 340e HGB zur Anwendung kommen, mit der Besonderheit, dass 

es sich im Wesentlichen um für das Land Mecklenburg-Vorpommern verwaltetes

Treuhandvermögen bzw. um Treuhandverbindlichkei ten handelt und Ausfallrisiken

von den Treugebern bzw. von der NORD/LB (Mittelstandskreditprogramm) zu tra-

gen sind. 

Forderungen an Kre dit institute und an Kunden werden zum Nennwert bilanziert. 

Soweit bei Darlehen und anderen Forderungen Unterschiedsbeträge zwischen Nenn-

beträgen und Auszahlungsbeträ gen be stehen, die Zinscharakter haben, werden 

gemäß § 340e Abs. 2 HGB Rechnungsab gren zungs posten gebildet. Des Weiteren 

werden unverzinsliche und niedrig verzinsliche Forde rungen nicht abgezinst. Die 

fälligen und rückständigen Tilgun gen werden den ent sprechen den Forderungen 

an Kreditinstitute und Forderungen an Kunden hinzugerechnet. Ebenso wur den 

anteilige, fällige und rückstän dige Zinsen und Ver waltungs kostenbeiträge ermittelt 

und den entsprechenden Posten zuge ordnet. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die unter den Sachanlagen aus-

ge wie sene Betriebs- und Geschäftsaus stattung sind zu An schaffungskosten, ver-

mindert um plan mäßige Ab schreibungen, ange setzt. Verbindlichkei ten gegenüber 

Kreditinstituten und Kunden wer den mit ihren Erfüllungsbeträgen passi viert. 

Die Abgrenzung der Bearbei tungsentgelte und Verwaltungskostenbeiträge unter 

den passiven Rechnungsabgren zungsposten erfolgt entsprechend der Laufzeit der 

Fördermaßnahmen. 

Rückstellun gen wer den in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung

notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Pensi ons rückstellungen für die beim

LFI tätigen Mitarbeiter sowie Ruhe ge haltsempfänger, die sämtlich Angestellte der

NORD/LB sind oder waren, werden nicht in der Bilanz des LFI, sondern in der Bilanz

der NORD/LB passiviert.

Diese Pensionsverpfl ichtungen werden in der NORD/LB mit einem Anwartschafts-

barwertverfahren, der Projected-Unit-Credit-Methode, bewertet. Bei diesem Verfah-

ren werden die am Stichtag laufenden Renten und der auf die bisherige Dienstzeit

entfallende (so genannte erdiente) Teil der Anwartschaften bewertet. Zusätzlich

berücksichtigt werden die hierauf entfallenden, künftig zu erwartenden Erhöhungen

durch Gehaltssteigerungen oder Rentenanpassungen. Der Barwert der Verpfl ich-

tung (DBO) wird ermittelt, indem die erwarteten zukünftigen Versorgungsleistungen

(der Erfüllungsbetrag im Sinne von § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB) gemäß § 253 Abs. 2

Satz 1 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jah-

re abgezinst wird. Dabei wird von der Vereinfachungsregelung nach § 253 Abs. 2 
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Satz 2 HGB Gebrauch gemacht und pauschal der Zinssatz für eine Restlaufzeit von 

15 Jahren angesetzt. Der Unterschiedsbetrag nach Art. 67 Abs. 1 EGHGB wurde 

in 2012 zu einem Fünfzehntel (TEUR 452) den Rücks tellungen zugeführt und 

als außerordentlicher Aufwand erfasst. Damit wurde zum 31. Dezember 2012 eine 

Verpfl ichtung in Höhe von TEUR 5.424 nicht bilanziert. Der Barwert der Pensions-

verpfl ichtung beträgt zum 31.12.2012 EUR 21,7 Mio. Die Zuführungen zur Rück-

stellung bis zum 31.12.2012 betragen EUR 16,3 Mio. Bei der Ermittlung der Pensions-

verpfl ichtungen  wurden folgende Annahmen verwendet:
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 2012 2011 

   

Rechnungszins 5,04 % 5,13 % 

Gehaltssteigerungen 2,00 % p.a. 2,00 % p.a. 

Rentensteigerungen

davon:

bei Tarifangestellten 2,75 % 2,75 %

bei Vertragsangestellten 2,87 % 2,87 %

Mindestzuwachs b.  Vers.bezügen 1,00 % 1,00 % 

Fluktuation 3,00 % 3,00 %

Die Bewertung der Pensionsrückstellung des LFI Mecklenburg-Vorpommern erfolgte 

auf Basis der „Richttafeln 2005 G“ von Klaus Heubeck.

 

 

Derivative Geschäfte

Zur Zinsabsicherung gegenüber steigenden Zinsen hat das LFI Zinsswaps mit einem

Nominalvolu men zum 31. Dezember 2012 in Höhe von EUR 13,5 Mio. (ursprüng-

lich EUR 33,7 Mio.) mit der NORD/LB abgeschlossen. Der Zeitraum der abgeschlos-

senen Zinsswaps beläuft sich auf die Jahre 1999 – 2020.

Diese Zinsswaps dienen zur Absicherung der Zinsrisiken aus der Refi nan zierung in 

korrespondierender Höhe für den Kommunalen Aufbaufonds und bilden zusammen

mit diesen Refi nanzie rungs mitteln perfekte Mikro-Bewertungseinheiten. Für die

prospektive und retrospektive Effektivitätsmessung wird die Critical Terms Match-

Methode angewandt. Da das Nominalvolumen der Grund- und Sicherungsgeschäfte

gering ist, wurde auf eine rechnerische Ermittlung der Wirksamkeit verzichtet. Das

LFI wählt die Einfrierungsmethode, so dass für die sich kompensierenden Wertän-

derungen der Grund- und Sicherungsgeschäfte keine Buchungen erforderlich sind.

Die Bewertung der Zinsderivate zum 31. Dezember 2012 ergab negative Marktwerte

in Höhe von EUR 2,3 Mio. (Vorjahr: EUR 2,3 Mio.).



3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen entsprechend der Reihenfolge der Ausweis-

positionen:

3.1 Aktiva
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 31.12.2012 31.12.2011

 TEUR TEUR

 155.580 104.501

a) täglich fällig 66.167 73.321

davon  

- Kommunaler Aufbaufonds / Kof.-progr. 11.851 3.796

- Sondervermögen Wohnraumförderung 4.668 650

b) andere Forderungen 89.413 31.180

darunter mit einer Restlaufzeit von   

- bis 3 Monaten 44.942 31.106

- mehr als 3 Monaten bis 1 Jahr 44.401 1

- mehr als 1 Jahr bis 5 Jahren 13 12

- mehr als 5 Jahren 57 61

davon

- Kommunaler Aufbaufonds / Kof.-progr. 45.025 0

- Sondervermögen Wohnraumförderung 38.817 31.756

3.1.1 Forderungen an Kreditinstitute

 31.12.2012 31.12.2011

 TEUR TEUR
 

 2.313.976 2.346.887

darunter mit einer Restlaufzeit von   

- bis 3 Monaten 299.904 189.187

- mehr als 3 Monaten bis 1 Jahr 55.483 57.584

- mehr als 1 Jahr bis 5 Jahren 384.064 424.183

- mehr als 5 Jahren 1.574.525 1.675.933

davon

- Kommunaler Aufbaufonds 602.285 635.477 

3.1.2 Forderungen an Kunden



3.1.3 Immaterielle Anlagewerte

Es handelt sich hierbei um entgeltlich erworbene Nutzungsrechte an Software.

3.1.4 Sachanlagen

Bei Gegenständen des Sachanlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 

werden ent sprechend den steuerlichen Möglichkeiten die maximal anerkannten 

Abschreibungen geltend gemacht; geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr 

der Anschaffung voll abgeschrieben und im der Anschaffung folgenden Jahr als 

Abgang gezeigt.

Das LFI bildet beim Ausweis der Betriebs- und Geschäftsausstattung keine Sammel-

posten. Der Ausweis erfolgt einzeln.
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 Immaterielle Sachanlagen

 Anlagewerte 

Anschaffungskosten Stand 01.01.2012 296 1.579

Zugänge 34 176

Abgänge 0 59

Abschreibungen kumuliert 240 1.405

Restbuchwert 31.12.2012 89 292

Restbuchwert 31.12.2011 91 237

Abschreibungen des Geschäftsjahres 35 119 

Anlagenspiegel (in TEUR)

Die Sachanlagen betreffen in voller Höhe Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.1.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Forderungen an das Land Mecklenburg-Vor-

pommern (EUR 2,6 Mio.; Vorjahr: EUR 1,9 Mio.) sowie abgegrenzte Zinsen aus Zins-

swapgeschäften im Bereich Kommunaler Aufbaufonds (TEUR 14; Vorjahr: TEUR 62). 

 31.12.2012 31.12.2011

 TEUR TEUR

 2.620 2.603
davon

- Kommunaler Aufbaufonds 81 72
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 31.12.2012 31.12.2011

 TEUR TEUR

 438.991 405.731

a) täglich fällig 7.308 2.681

davon  

- Kommunaler Aufbaufonds 7.290 2.663

b) mit vereinbarter Laufzeit

oder Kündigungsfrist 431.683 403.051

darunter mit einer Restlaufzeit von   

- bis 3 Monaten 162.215 96.907

- mehr als 3 Monaten bis 1 Jahr 13.927 18.611

- mehr als 1 Jahr bis 5 Jahren 111.413 113.283

- mehr als 5 Jahren 144.128 174.250

davon

- Kommunaler Aufbaufonds 332.297 368.647

3.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

3.2 Passiva

 31.12.2012 31.12.2011

 TEUR TEUR

 2.020.185 2.032.657

a) täglich fällig 152.042 101.005

davon  

- Zweckgebundene Mittel 113.454 65.536

- Kommunaler Aufbaufonds 53.227 3.581

- Sondervermögen Wohnraumförderung 43.467 31.756

- Verbindlichkeiten aus Zinsen und Tilgun gen 27.066 26.563

- übrige Verbindlichkeiten 11.522 8.906

b) mit vereinbarter Laufzeit 

     oder Kündigungsfrist 1.868.143 1.931.652

darunter mit einer Restlaufzeit von   

- bis 3 Monaten 162.245 142.455

- mehr als 3 Monaten bis 1 Jahr 42.620 43.209

- mehr als 1 Jahr bis 5 Jahren 274.852 287.474

- mehr als 5 Jahren 1.388.426 1.458.514

davon  

- Zweckgebundene Mittel 1.868.100 1.931.652

- Kommunaler Aufbaufonds 266.232 263.052

3.2.2 Andere Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 



3.2.4 Rückstellungen

Zum 31.12.2012 bestehen Rückstellungen für Verpfl ichtungen aus Beihilfen in Höhe 

von EUR 6,1 Mio. Diese mit den Altersversorgungsverpfl ichtungen vergleichbaren 

langfristig fälligen Verpfl ichtungen werden unter Anwendung versicherungsmathe-

matischer Grundsätze ermittelt.

Für die von der NORD/LB übernommenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung be-

steht zum 31.12.2012 eine Rückstellung für ausstehende Leistungsverpfl ichtungen 

in Höhe von EUR 1,5 Mio. Für darüber hinausgehende Verpfl ichtungen aus den 

übernommenen Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden keine Rückstellungen 

gebildet.

Bei den unter der Bilanz ausgewiesenen Bürgschaften handelt es sich um Dauer-

bürgschaften im Namen und  für Rechnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Das LFI trägt demnach kein Risiko aus diesen Eventualverpfl ichtungen, so dass 

auch kein Rückstellungsbedarf besteht.
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 31.12.2012 31.12.2011

 TEUR TEUR

 2.596 4.999
davon

- Kommunaler Aufbaufonds 170 193

3.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen Verbindlichkeiten 

gegenüber Kunden in Form von noch nicht zugeordneten Zahlungseingängen 

(TEUR 2.121; Vorjahr: TEUR 3.692) ausgewiesen, die wegen des Jahreswechsels nicht

den Kundenkonten zugeordnet werden konnten. Des Weiteren sind mit TEUR 170 

(Vorjahr: TEUR 193) Verbindlichkeiten aus anteiligen Zinsen für Zinsswaps im Be-

reich Kommunaler Aufbaufonds ausgewiesen. 
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 2012 2011

 TEUR TEUR

Aufwendungen 41.233 48.709

davon  

- aus der Abführung des Zinsaufkommens 25.542 26.339

- Zuführung zu den zweckgebundenen

 Mitteln der Fonds 15.691 22.370

Durchlaufende Zinsen

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und 
Verlustrechnung

4.1 Aufwendungen

4.1.1 Zinsaufwendungen

Der Posten umfasst neben den Refi nanzierungsaufwendungen die an die Mittelgeber

abzuführenden bzw. den entsprechenden Fördermitteln zuzuführenden Zinsrück-

fl üsse.

Die Erfolge aus Zinsaustauschvereinbarungen werden als Regulativ der Refi nanzie-

rungskosten zusammen mit den Zinsaufwendungen aus den Grundgeschäften aus-

gewiesen; die Bestände werden jedoch getrennt geführt. 

4.1.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der größte Posten ist der ausgewiesene Zinsaufwand für Personalrückstellungen in

Höhe von TEUR 1.274 (Vorjahr: TEUR 1.183). Daneben ist mit TEUR 43 (Vorjahr: 

TEUR 27) die Ausbuchung offener Verwaltungskostenbeiträge zu nennen. Eine Zu-

führung zum Kommunalen Aufbaufonds ist in 2012 in dieser Position nicht ent-

halten (Vorjahr: TEUR 120).

4.1.3 Außerordentliche Aufwendungen

Als einziger Posten ist mit TEUR 452  (Vorjahr: TEUR 452) die Zuführung aus der

Erstanwendung BilMoG ausgewiesen. Dies entspricht 1/15 des Unterschiedsbetrages

der Pensionsverpfl ichtung zwischen HGB alt und HGB neu nach BilMoG. 



4.2 Erträge
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 2012 2011

 TEUR TEUR

 41.253 48.780

davon  

- Zinserträge aus verfügbaren und weiter-

 geleiteten zweckgebundenen Mitteln 41.233 48.709

4.2.1. Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften

4.2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen (TEUR 28.334; Vorjahr: TEUR 29.156) aus 

Aufwands- und Zinserstattungen zusammen. 

Daneben werden Erträge aus der Aufl ösung von Rückstellungen (TEUR 34; Vorjahr: 

TEUR 281), der Verbrauch der Rückstellung für Leistungsverpfl ichtungen (TEUR 645;

Vorjahr TEUR 158) sowie Erträge aus der Verzinsung der Pensionsrückstellung bei 

der NORD/LB (TEUR 491; Vorjahr: TEUR 451) ausgewiesen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Mitglieder der Geschäftsleitung und des Kuratoriums 

des Landesförderinstituts

5.1.1 Mitglieder der Geschäftsleitung

Roland R. J. Gießelbach, Bankdirektor (bis 31.01.2013)

Dieter Schuldt, Bankdirektor (bis 31.01.2013)

Dr. Ronald Machner, Bankdirektor (ab 01.02.2013)

Robert Fankhauser, stellv. Bankabteilungsdirektor (ab 01.02.2013)



5.1.2 Mitglieder des Kuratoriums

Vorsitzender:

Dr. Jost Mediger Finanzministerium

Staatssekretär Mecklenburg-Vorpommern 

(bis 30.11.2012)

Peter Bäumer Finanzministerium

Staatssekretär Mecklenburg-Vorpommern

(ab 30.11.2012)

 

Stellvertretende Vorsitzende:

Hinrich Seidel Finanzministerium

Ministerialdirigent Mecklenburg-Vorpommern

(bis 01.02.2012)

Bärbel Reimer Finanzministerium

Ministerialrätin Mecklenburg-Vorpommern

(ab 01.02.2012)

Mitglieder:

Hubert Thorenz Ministerium für Energie, Infrastruktur und

Ministerialdirigent Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern

(bis 01.02.2012)

Andrea Herkenrath Ministerium für Energie, Infrastruktur und 

Regierungsdirektorin Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern

(ab 01.02.2012)

Hans-Heinrich Lappat Ministerium für Inneres und Sport

Ministerialdirigent Mecklenburg-Vorpommern

  

Dieter Pälecke Ministerium für Inneres und Sport

Ministerialrat Mecklenburg-Vorpommern 

(bis 01.02.2012)

  

Anke Paetow Ministerium für Inneres und Sport

Amtsrätin Mecklenburg-Vorpommern 

(ab 01.02.2012)
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Thomas Jackl Ministerium für Bildung, Wissenschaft und

Ministerialrat Kultur Mecklenburg-Vorpommern

(bis 01.02.2012)

  

Maja Conradt Ministerium für Bildung, Wissenschaft und

Ministerialrätin Kultur Mecklenburg-Vorpommern

(ab 01.02.2012)

  

Klaus-Dieter Frey Ministerium für Wirtschaft, Bau und

Ministerialdirigent Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

  

Hanns-Christoph Saur Ministerium für Wirtschaft, Bau und

Ministerialdirigent Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

  

Christian Schwabe Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus

Ministerialdirigent Mecklenburg-Vorpommern

(bis 01.02.2012)

  

Beate Görke Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus

(ab 01.02.2012) Mecklenburg-Vorpommern

  

Dr. Jürgen Buchwald Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und

Ministerialdirigent Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern

  

Marita Markwirth Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 

(ab 01.02.2012 bis Mecklenburg-Vorpommern

27.06.2012)

  

Dr. Antje Draheim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

(ab 27.06.2012) Mecklenburg-Vorpommern

5.2 Sonstige fi nanzielle Verpfl ichtungen

Außerbilanzielle Geschäfte und fi nanzielle Verpfl ichtungen (z.B. aus bestehenden 

Mietverträgen), die weder in der Bilanz noch unter dem Strich ausgewiesen sind, 

sind für die Vermittlung der Finanzlage nicht notwendig bzw. für die Beurteilung 

der Finanzlage nur von untergeordneter Bedeutung. 

JAHRESABSCHLUSS 2012
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5.3 Bezüge des Kuratoriums und der Geschäftsleitung

Die Bezüge des Kuratoriums in 2012 belaufen sich auf die vom LFI gezahlten Sitzungs-

gelder in Höhe von EUR 1.100,00. Pensionsverpfl ichtungen bestehen für diesen

Personenkreis nicht. Die Bezüge der Geschäftsleiter werden unter Inanspruchnahme

der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

5.4 Honorare für Abschlussprüfer

Das Gesamthonorar des zur freiwilligen Abschlussprüfung entsprechend § 317 HGB

beauftragten Abschlussprüfers setzt sich wie folgt zusammen:
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Abschlussprüferhonorar 2012 2011

 TEUR TEUR

Abschlussprüfungsleistungen 34 34

Sonstige Leistungen im Rahmen der Beratung - -

 34 34

5.5 Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Jahresdurchschnitt waren 254 Mitarbeiter, die sämtlich Angestellte der Norddeut-

schen Landesbank Girozentrale sind, für das Landesförderinstitut tätig. Die Mitar-

beiterzahl ergibt sich wie folgt:

 2012  2011 

Männlich 67 69

Weiblich 187 185

 254 254

Schwerin, 01. Februar 2013

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

– Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale –

Dr. Machner Fankhauser       



Bestätigungsvermerk

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern – Geschäfts-

bereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale –, Schwerin

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung 

des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern – Geschäftsbereich 

der Norddeutschen Landesbank Girozentrale –, Schwerin, für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und 

die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrecht-

lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Treuhand-

ver-trages über das Landesförderinstitut liegen in der Verantwortung der 

Geschäftsleitung des Instituts. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 

der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss prüfung vorgenommen. Danach 

ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-

gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-

tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 

sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 

der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung 

und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-

sätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsleitung sowie die

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der 

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet.

BESTÄTIGUNGSVERMERK
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Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften 

und den ergänzenden Bestimmungen des Treuhandvertrags.“
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Berlin, 01. März 2013

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zoeger Hering
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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